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Monitoring zur
Umsetzung von SGB II
– Erste Ergebnisse
Die wissenschaftliche Begleitung von
Frauenhauskoordinierung e.V. führt
ein „Monitoring“ zu den Folgen von
SGB II für die Arbeit im Frauenhaus
durch. In den ersten Monaten dieses
Jahres wurden regelmäßig ausgewähl-
te Frauenhäuser in allen Bundeslän-
dern telefonisch befragt, außerdem
konnten Frauenhausmitarbeiterinnen
und Multiplikatorinnen der Frauen-
hausarbeit ihre Erfahrungen in zwei
Workshops (in Hessen und in Thürin-
gen) und in einer bundesweiten Fach-
tagung von Frauenhauskoordinierung
e.V. mit Expertinnen diskutieren.
Im Schwerpunkt dieses 3. Newsletters
dokumentieren Dr. Brigitte Sellach und
Gitte Landgrebe die Ergebnisse der In-
terviews und Diskussionen in den Ver-
anstaltungen.

Auswirkungen von SGB II für
Frauenhausbewohnerinnen und
Frauenhäuser

Bereits in der Vorbereitungsphase von
SGB II im Jahr 2004 haben Frauenhaus-
mitarbeiterinnen und Multiplikatorin-
nen in der Frauenhausarbeit auf der
Grundlage ihrer langjährigen Erfahrun-
gen in der Frauenhausarbeit auf mögli-
che Probleme und Schwierigkeiten für
die Hilfen für Frauen aus dem Problem-
bereich häusliche Gewalt hingewiesen.
Die bei der Umsetzung des Gesetzes er-
warteten Probleme wurden zu vier Pro-
blembereichen gebündelt:

1. Die Einheitlichkeit der Anspruchsvor-
aussetzungen für die Hilfegewährung
wird aufgegeben.

Das bedeutet:
ø Frauenhausbewohnerinnen werden
auf der Grundlage unterschiedlicher
Anspruchsvoraussetzungen verschie-
denen Gruppen angehören.

ø Die Beendigung der Gewaltsituation
wird nicht mehr das unmittelbare Ziel
der Hilfe für alle Frauenhausbewohne-
rinnen gleichermaßen sein.

ø Frauen, die keinen Leistungsanspruch
nach SGB II haben, werden voraussicht-
lich wegen der Kosten das Frauenhaus
nicht mehr in Anspruch nehmen kön-
nen.

ø Die kostenfreie Beratung von Frauen
auch außerhalb des Frauenhauses wird
in Frage gestellt.

2.Der Schutz der Frauen wird nicht mehr
gewährleistet sein.

Das könnte bedeuten:
ø Frauen werden nicht das Frauenhaus
ihrer Wahl aufsuchen können.

ø Der Partner, der die Frau im Rahmen
der Bedarfsgemeinschaft vertreten
wird, wird sie dadurch weiter gefährden
können.

ø Es entstehen neue Gefährdungsmo-
mente für die Frauen durch die Begeg-
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1. Unterschiede in den Anspruchsvoraus-
setzungen von Frauenhausbewohnerin-
nen

Die Systematik der Aufgliederung in
unterschiedliche Zielgruppen bzw. Leis-
tungsberechtigte weist sich in der Praxis
noch nicht als Problem aus;allerdings ha-
ben Frauenhäuser in der Regel jetzt zwei
Leistungsträger.

Es gibt bisher keine Verschiebung von
„Problemfrauen“ zum SGB XII; alle Frau-
en im erwerbsfähigen Alter gelten als lei-
stungsberechtigt im Rahmen von SGB II.
Frauenhausmitarbeiterinnen aus einer
Optionskommune berichteten aber von
einer Sondervereinbarung, nach der alle
Frauenhausbewohnerinnen bis 30. Juni
2005 Leistungen auf der Grundlage von
SGB XII erhalten werden.

Für Migrantinnen werden bisher nur ver-
einzelt Probleme berichtet, z. B. die dro-
hende Abschiebung bei ungeregeltem
Aufenthaltsstatus. In der Regel werden
die Leistungen für sie jedoch je nach
Voraussetzung auf der Grundlage von
SGB II, SGB XII oder dem Asylbewerber-
leistungsgesetz gewährt. Migrantinnen
haben – wie auch früher schon – Ver-
ständigungsprobleme, nun zusätzlich
erschwert durch die weitgehend fehlen-
de Kompetenz der Mitarbeiter/innen der
Arge, soweit sie nicht aus dem Sozialamt
kommen und Erfahrungen mit Frauen-
hausbewohnerinnen haben. Dolmet-
scher/innen müssen bei Bedarf von den
Migrantinnen selbst gestellt werden;
hier werden sie vom Frauenhaus unter-
stützt, indem sie von Mitarbeiterinnen
oder Frauen aus dem Haus begleitet wer-
den.

Ein Unterschied wurde beobachtet: Leis-
tungsbezieherinnen nach SGB XII erhal-
ten leichter eine Sofortzahlung als die
anderen.

Noch keine Lösung für die Finanzierung
eines Frauenhausaufenthaltes wurde für
Studentinnen gefunden, die BAföG be-
ziehen und daher keinen Anspruch auf
Leistungen nach dem SGB II haben.

Einige der Probleme wurden bereits vor
der Umsetzung von SGB II zugunsten der
Frauenhausbewohnerinnen bearbeitet
und in Hinweisen und Richtlinien der
Bundesagentur aufgenommen, z.B. wur-
de festgehalten,dass die Bedarfsgemein-
schaft durch die Aufnahme einer Frau im
Frauenhaus als aufgelöst gilt. Andere
Probleme,wie die Zuständigkeit bei Orts-
wechsel oder die Kostenerstattung bei
der Aufnahme auswärtiger Frauen, sind
noch ungelöst geblieben.

Ergebnisse der Interviews

In zwei Runden wurden im Februar und
März 2005 Mitarbeiterinnen in 16 Frau-
enhäusern und einer Frauenschutzwoh-
nung aller Träger und in allen Bundes-
ländern interviewt. Für die zweite Runde
war ein Leitfaden entwickelt worden, der
den Interviewpartnerinnen vorab zuge-
sandt worden war. Außerdem wurden in
jeweils einem Workshop mit Mitarbei-
terinnen aus Frauenhäusern in Hessen
und Thüringen und einer von Frauen-
hauskoordinierung e.V. veranstalteten
bundesweiten Fachtagung im April 2005
die ersten Erfahrungen mit der Umset-
zung von SGB II systematisch zusam-
mengetragen und mit Expertinnen di-
skutiert.

Im Folgenden wird strukturiert, an den
im Vorfeld diskutierten Problemberei-
chen 1. bis 4., die Praxis der Umsetzung
von SGB II dargestellt, wie sie in den
Interviews, in ergänzenden Zusendun-
gen aus weiteren Frauenhäusern und,
von Multiplikatorinnen der Frauenhaus-
arbeit und in den Workshops und der
Fachtagung  vermittelt wurden. Dabei
werden nicht nur die beobachteten Pro-
bleme aufgegriffen, sondern auch die
verschiedenen Lösungsmöglichkeiten,
die für die Probleme gefunden wurden
– bzw. was nach wie vor ungelöst zu sein
scheint. Abschließend werden die Ergeb-
nisse der Diskussion der Erfahrungen
und Probleme mit Expertinnen doku-
mentiert.
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nungen zwischen dem Täter und dem
Opfer häuslicher Gewalt in den neuen
Dienststellen; außerdem lebt die beson-
dere Gefährdung durch die sofortige
Heranziehung des Unterhaltsverpflich-
teten wieder auf.

ø Die unmittelbare Hilfe zum Zeitpunkt
der Kenntnisnahme der Notlage ist nicht
gewährleistet.

3.Der besonderen Problematik von häus-
licher Gewalt und ihren Folgen wird vor-
aussichtlich in der Hilfepraxis von SGB II
nicht angemessen Rechnung getragen
werden können.

Das könnte bedeuten:
ø Frauen werden nicht in jedem Fall un-
mittelbar erwerbsfähig sein, auch wenn
kein ärztliches Zeugnis vorliegt; sie wer-
den aber mit Sanktionen rechnen müs-
sen, wenn sie sich der Vermittlung ent-
ziehen. Das wird möglicherweise auch
zu einer vermehrten Forderung nach
ärztlichen Gutachten führen.

ø Die berufliche Förderung der Frauen ist
voraussichtlich nicht sicher gestellt, weil
dafür nicht genügend Mittel zur Verfü-
gung stehen werden.

ø Das weitgehend neue Personal in den
Argen wird (noch) keine ausreichende
fachliche Qualifikation haben.

ø Frauen werden werden vermutlich
nicht die ausreichende Hilfe erhalten,
um sich ein eigenständiges Leben auf-
bauen zu können.

4. Das Frauenhaus als zentrale Hilfeein-
richtung wird durch die Umsetzung von
SGB II möglicherweise in gefährdet.

Das bedeutet:
ø Das Frauenhaus wird ausschließlich
auf der Grundlage von SGB II finanziert,
womit der Auftrag des Frauenhauses er-
heblich eingeschränkt würde.

ø Frauenhäuser werden in ihrer wirt-
schaftlichen Existenz gefährdet.

Monitoring zur Umsetzung von SGB II – Erste Ergebnisse
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ø Frauen unterschreiben eine Erklärung,
dass sie sich bezüglich ihres zukünftigen
Wohnsitzes noch nicht entschieden ha-
ben. Das sichert ihnen für drei bis vier
Wochen eine Kostenübernahme durch
das Amt in der Kommune des Frauen-
hauses.

ø Die zuständigen Behörden in der Frau-
enhauskommune und in Nachbarkom-
munen haben sich bilateral in Bezug auf
die Zuständigkeit geeinigt.

ø Es gibt noch keine verbindliche Rege-
lung, aber auch keine Probleme in Bezug
auf die Zuständigkeit.

Über ein weiteres Problem ist in der zwei-
ten Interviewrunde berichtet worden. Ei-
ne Frau wurde darauf verwiesen, dass sie
ja noch Geld habe und sie daher abwar-
ten soll. Unklar ist dabei aber geblieben,
wie lange noch gezahlt wird und wer für
die Neuantragstellung dann zuständig
ist.

Erstattung der Unterkunftskosten bei
der Aufnahme auswärtiger Frauen

Dazu haben Frauenhausmitarbeiterin-
nen von sehr gegensätzlichen Erfahrun-
gen berichtet:

ø Die Erstattung ist bisher kein Problem,
da das Frauenhaus aufgrund seiner För-
dervoraussetzungen den Frauen keine
Unterkunftskosten in Rechnung stellt.

ø Die für das Frauenhaus zuständigen
Kostenträger lehnen die Übernahme der
Kosten für auswärtige Frauen ausdrück-
lich ab. Der Frauenhausträger hat daher
die Aufnahme auswärtiger Frauen unter-
sagt. Die Aufnahme ist nur möglich mit
der Zusage der Übernahme der Unter-
kunftskosten durch den zuständigen Ko-
stenträger in der Herkunftskommune.

ø Kosten werden vom örtlichen Amt
übernommen, weil sich die Frauen um-
gemeldet haben, bzw. eine Erklärung
unterschreiben.

ø Es gibt bilaterale Absprachen mit Nach-
barkommunen, die z.T. auch vorher
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Die Kosten der Beratung werden bisher
noch weitgehend über die pauschalen
Zuwendungen finanziert, die Frauen-
häuser vom Land und den Kommunen er-
halten. Einzig in Baden-Württemberg, in
dem es keine Landesfinanzierung der
Frauenhausarbeit gibt, wird von einzel-
nen Kommunen die Übernahme der Be-
ratungskosten für auswärtige Frauen in-
frage gestellt.

2. Gewährleistung von Schutz

Freie Wahl des Frauenhauses 

Frauen, die nicht in der Kommune des
Frauenhauses gemeldet sind, werden in
der freien Wahl des Frauenhauses be-
schränkt, indem

ø die Argen der Frauenhaus-Kommune
die Zuständigkeit für die Antragstellung
einer auswärtigen Frau ablehnen,

ø die Kosten für die Unterkunft im Frau-
enhaus von der Frauenhaus-Kommune
nicht übernommen werden, weil sie
nicht mit der Herkunftskommune ver-
rechnet werden können.

Zur Zuständigkeit für die Antragstellung:
hier sind in der Praxis unterschiedliche
Verfahren zu beobachten:

ø Auswärtige Frauen können in der Kom-
mune des Frauenhauses keinen Antrag
stellen.
Das bedeutet entweder:
Frauen können den Antrag schriftlich an
die für sie zuständige Dienststelle in der
Herkunftskommune stellen.Die Antrags-
formulare liegen im Frauenhaus bereit,
die Mitarbeiterinnen helfen beim Aus-
füllen oder Frauen müssen bei der für sie
zuständigen Dienststelle persönlich vor-
sprechen, um den Antrag zu stellen, z. B.
im Nachbarlandkreis. Die dafür notwen-
digen Fahrtkosten werden nicht erstat-
tet.

ø Auswärtige Frauen melden sich in der
Kommune des Frauenhauses an und
können dann dort bei der zuständigen
Dienststelle einen Antrag stellen.

schon gültig waren, z. B. weil das Frauen-
haus das einzige im Einzugsbereich ist.

ø Es ist noch ungeklärt, an wen die Rech-
nung geschickt werden kann.

Dabei werden auch unterschiedliche Ver-
fahren praktiziert:

ø Frauen unterschreiben eine Abtre-
tungserklärung für die Unterkunftsko-
sten; die Arge überweist das Geld direkt
an das Frauenhaus.

ø Leistungsträger und Einrichtungsträ-
ger (auch Frauenhaus) haben vereinbart,
dass Unterkunftskosten übernommen
werden. Frauenhaus rechnet mit dem
Leistungsträger ab.

ø Eine Tagessatzregelung wurde auf der
Grundlage von § 16 SGB II vereinbart:
50 % des Tagessatzes sind als Unter-
kunftskosten, 50 % als Kosten für die Be-
ratung angesetzt.

ø Kostenübernahme ist gebunden an ei-
ne zeitnahe Aufnahmebestätigung und
Antragstellung per Fax.

Spezifische Probleme in diesem Bereich
sind:

ø Frauen verlassen vor Antragstellung
das Frauenhaus bzw. vor der Entschei-
dung ihres Antrages. Das Frauenhaus
muss den Frauen die Unterkunftskosten
in Rechnung stellen und die Zahlung be-
treiben.

ø Frauen stellen keinen Antrag auf Leis-
tungen nach SGB II, können aber die Un-
terkunftskosten nicht finanzieren. Auch
hier ist das Frauenhaus zuständig für die
Rechnungsstellung.

ø Frauen haben keinen Anspruch auf Lei-
stungen, z. B. als BAföG-Bezieherinnen,
können aber die Unterkunftskosten nicht
selbst finanzieren.

Der Städte- und Landkreistag Rhein-
land-Pfalz will die Vereinbarung zur ge-
genseitigen Kostenerstattung für Auf-
enthaltskosten fortschreiben, trotz der
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ø Zwar wird ein Scheck als Vorschuss ge-
geben, die Terminvergabe für die Antrag-
stellung ist aber so langfristig, dass Frau-
en mittellos werden und das Frauenhaus
mit einem Vorschuss überbrücken muß.

ø Frauen müssen bei Einlösung des
Schecks ihren Ausweis vorlegen.Das wird
zum Problem, wenn der Ausweis in der
Wohnung zurückgelassen wurde.

ø Vorschusszahlungen klappen zwar, die
Frauen wissen aber nicht, dass darin an-
teilig auch Mietkosten für die Wohnung
enthalten sind,weil die Bescheide so lan-
ge dauern. Die Frauen verbrauchen das
Geld ohne Miete zu zahlen, so dass es zu
Mietschulden kommt. Oder das Jobcen-
ter hat vorab die Zahlung an den Vermie-
ter zugesichert, die Miete aber nicht
überwiesen.

Festzuhalten ist, dass es bisher nicht klar
genug geregelt ist, dass bei Bedarf zeit-
gleich mit dem Einzug ins Frauenhaus
Leistungen bezogen werden können,
selbst wenn der Antrag am Tag des Ein-
zuges per Fax vom Frauenhaus an die Ar-
ge weitergeleitet wird.

Weitere Probleme bei der Gewährung
von Leistungen

In vielen Fällen wird der Mehrbedarfs-
zuschlag für Kinder verweigert, mit der
Begründung, dass sie im Frauenhaus
betreut würden, obwohl das nicht den
gesetzlichen Regelungen entspricht und
auch eindeutige Aussagen dazu in den
Hinweisen der Bundesagentur für Arbeit
zu finden sind.

In einer Optionskommune in Hessen
werden nur 90% des Regelsatzes von
ALG II ausgezahlt mit der Begründung,
dass durch den Einzug ins Frauenhaus
die Bedarfsgemeinschaft nicht aufgelöst
wird. Auch das entspricht nicht den ge-
setzlichen Bestimmungen.

Berichtet wurde auch, dass von einer Op-
tionskommune Druck auf die Frauen aus-
geübt wird, sich eine neue Wohnung zu
suchen, weil der Frauenhausaufenthalt
zu teuer ist.

ø Es gibt noch keine neue Regelung dazu,
aber die vorher praktizierte Regelung,
nach der mit einer Frist ausgesetzt wur-
de, wird weiter angewandt.

ø Der Unterhaltsverpflichtete wird sofort
herangezogen, bzw. werden die Frauen
aufgefordert, sofort bei einem Anwalt
ihren Trennungswillen zu bekunden und
das gegenüber der Arge entsprechend zu
dokumentieren.

ø Die Heranziehung wird von den Sach-
bearbeiter/innen in der gleichen Arge
unterschiedlich gehandhabt.

Unmittelbare Gewährung von
Hilfe (Geldleistung) zum Zeitpunkt
der Kenntnisnahme der Notlage

Nur vereinzelt wurden keine Schecks
oder Barauszahlung zeitnah nach An-
tragstellung vergeben, weil:

ø alle in der Kommune gemeldeten Frau-
en keinen Vorschuss erhalten,

ø die Zuständigkeit für auswärtige Frau-
en abgelehnt wird.

Sonst wurde ein Vorschuss gezahlt, die
praktizierten Verfahren sind aber wiede-
rum unterschiedlich:

ø Durch eine Vereinbarung mit den Ar-
gen kann Arbeitslosengeld II bei Bedürf-
tigkeit direkt im Frauenhaus ausgezahlt
werden, bei klaren Absprachen zur Vor-
gehensweise, Antragstellung und Ab-
rechnung – analog zur früheren Rege-
lung mit dem Sozialamt.

ø Frauen erhalten nur mit Unterstützung
des Frauenhauses das Geld; dazu hat das
Frauenhaus einen Formbrief entwickelt,
den die Frauen zur Antragstellung mit-
nehmen.

ø Das Frauenhaus tritt in Vorlage, erhält
das Geld dann von der Arge zurück.

ø Die Einlösung des Schecks kostet hohe
Gebühren.

Monitoring zur Umsetzung von SGB II – Erste Ergebnisse
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abweisenden Haltung des Deutschen
Städtetages. Der Landkreistag in Baden-
Württemberg verhandelt über eine Ver-
einbarung zur Kostenerstattung, der
aber etwa die Hälfte der Landkreise noch
nicht zugestimmt hat.

Auflösung der Bedarfsgemeinschaft

Dies war in allen Kommunen entspre-
chend geregelt. Ein Problem wurde be-
obachtet: Frauen sind nach Auflösung
der Bedarfsgemeinschaft nicht kranken-
versichert.Manche Krankenkassen schei-
nen bei Auflösung der Bedarfsgemein-
schaft sofort die Krankenversicherung
für die Frau zu beenden, obwohl
die Familienversicherung definitiv erst
mit der Scheidung endet, nicht schon bei
Trennung.

Schutz vor dem gewalttätigen Partner
bei Begegnungen im Amt

Das ist nach den Beobachtungen der
Frauenhäuser bisher noch kein Problem.
Dennoch gibt es hier bereits Regelungen,
um eine Gefährdung der Frauen zu ver-
hindern:

ø Sonderzuständigkeiten für Frauen-
hausbewohnerinnen, wie sie im Sozial-
amt organisiert waren, wurden beibe-
halten.

ø Arge plant aufgrund von grundsätz-
lichen Gesprächen mit Frauenhausmit-
arbeiterinnen die Termine entsprechend.

ø Das Frauenhaus klärt das jeweils im
Einzelfall mit den zuständigen Mitarbei-
ter/innen der Arge vorher ab.

Heranziehung des unterhaltsver-
pflichteten gewalttätigen Ehemannes

Auch hier wird wieder von unterschied-
lichen Praktiken berichtet, wie sie ver-
mutlich schon zur Zeit des BSHG beob-
achtet werden konnten:

ø Die Heranziehung wird ausgesetzt mit
einer Frist von vier bis sechs Wochen;
über die Aussetzung im Einzelfall bis zu
sechs Monaten wird noch verhandelt.
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mit dem Hinweis des Frauenhauses auf
diese Vereinbarung abgewendet wer-
den.

Auch werden noch keine ärztlichen Gut-
achten angefordert,bzw. die Frauen wer-
den nicht zu einer medizinischen Unter-
suchung einbestellt.

Hilfe bei der Wohnungssicherung oder
der Beschaffung einer eigenen Wohnung

Die Frauen haben in Bezug auf ihre Woh-
nungsversorgung verschiedene Ver-
pflichtungen zu erfüllen und benötigen
daher unterschiedliche Hilfen. Sie müs-
sen möglicherweise Miete für ihre alte
Wohnung bezahlen, weil sie den Miet-
vertrag mit dem Ehemann/Partner ge-
meinsam abgeschlossen haben und sie
daher für die Miete haften, wenn der
Partner/Ehemann keine Miete bezahlt.
Sie müssen gleichzeitig die Kosten für die
Unterkunft im Frauenhaus finanzieren
und möglicherweise auch vorüberge-
hend die Kosten für eine neue Wohnung.

Mietzahlungen für die alte Wohnung 
Das Problem möglicher Mietschulden ist
nicht durch die Einführung von SGB II
entstanden,sondern bestand auch schon
in der Vergangenheit. Bereits früher
wurde nur eine Miete übernommen; bei
einer Unterbringung im Frauenhaus gel-
ten die Unterkunftskosten als Miete.
Wenn der Ehemann/Partner die Mietkos-
ten in der gemeinsamen Wohnung nicht
zahlt, laufen Mietschulden auf,für die die
Frau mit haftet, wenn sie den Mietver-
trag mit unterschrieben hat.

Kosten der neuen Wohnung
Hilfen bei der Beschaffung einer Woh-
nung werden gewährt. Kaution als Son-
derleistung muss in einer Kommune
nicht zurückgezahlt werden, in anderen
wird es – wie zuvor – als Darlehen ge-
währt. Aus einer Kommune in Thüringen
wurde allerdings berichtet, dass die Mie-
te nicht in ihrer tatsächlichen Höhe son-
dern pauschaliert gezahlt wird und da-
her nicht kostendeckend ist, eine Praxis,
die schon vor der Einführung von SGB II
üblich war.
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Hilfen für Kinder

Hier werden kaum Probleme beobachtet.
Anträge auf Sonderleistungen wurden
bisher noch kaum gestellt, so dass es
hier noch keine Praxiserfahrungen gibt.
Mittelbar haben die Frauen das Problem,
dass ihnen Kindergeld und Unterhalts-
vorschuss sofort angerechnet werden,
obwohl sie es erst viel später erhalten.
In einem Fall wurde erreicht, dass der
Unterhaltsvorschuss nicht sofort beim
ALG II angerechnet wird, auch das Kin-
dergeld von über 18-Jährigen nicht.

Datenschutz

Frauenhausmitarbeiterinnen berichten
von erheblichen Problemen mit dem
Datenschutz. Z. B. gehen bei der Agentur
offen Faxe ein, die Büros dort sind of-
fen,Ex-Lebenspartner der Frauenhausbe-
wohnerinnen hätten im Prinzip Zugang
zu den Daten. Weiter ist durch die
bundesweit vernetzte Datenerfassung
der Zugriff auf die Daten theoretisch
bundesweit möglich. Aufgrund der feh-
lenden Erfahrungen und Kompetenz der
Mitarbeiter/innen in den Argen werden
Adressen von Frauen, aber auch Adres-
sen von Frauenhäusern verwendet. Ent-
sprechende Ausführungen scheinen of-
fensichtlich in den Hinweisen zur An-
wendung von SGB II der Bundesagentur
zu fehlen.

3. Berücksichtigung der besonderen Pro-
blematik der häuslichen Gewalt bei der
Hilfegewährung

Berücksichtigung der Erfahrungen häus-
licher Gewalt bei der Einschätzung der
Zumutbarkeit einer Arbeitsaufnahme

Von fast allen Frauenhäusern wurde be-
richtet, dass noch kein Programm zur be-
ruflichen Eingliederung angelaufen ist,
so dass im Einzelfall die Zumutbarkeit ei-
ner Arbeit noch nicht ausgehandelt wer-
den musste. Von zwei Frauenhäusern ist
bekannt, dass sie für alle Frauen jeden
Alters eine dreimonatige Orientierungs-
phase vereinbaren konnten. Z. B. konnte
der Druck, der auf eine Frau beim Auszug
aus dem Frauenhaus ausgeübt wurde,

Erstausstattung der Wohnung
Die Bearbeitung der Anträge für die Erst-
ausstattung der Wohnung dauert z.T.
sehr lange, so dass die Frauen länger im
Frauenhaus bleiben müssen, obwohl sie
bereits eine neue Wohnung angemietet
haben.

Dabei werden die Leistungen zur Erst-
ausstattung sehr unterschiedlich ge-
währt:

ø Es werden keine Sonderleistungen ge-
währt, wenn die Frau bereits eine Woh-
nung hat. Von Amts wegen wird erwar-
tet, dass sie die Möbel aus der Wohnung
holt oder herausklagt.

ø Es werden nur Gutscheine für Sachlei-
stungen ausgegeben, die in den Lagern
mit Gebrauchtmöbeln eingelöst werden
können. Fracht- und Aufbaukosten wer-
den nicht gefördert,auch wenn aufgrund
des beschränkten Sortiments häufige
Lieferungen notwendig sind. In einem
Fall wurden die Kosten für Handwerks-
leistungen aufgrund eines ärztlichen At-
testes erstattet.

ø Pauschalierte Geldleistungen in unter-
schiedlicher Höhe werden für die Erst-
ausstattung der Wohnung ausgezahlt.

ø Die Höhe der Geldleistung für die Erst-
ausstattung wird anhand von Preislisten
ermittelt.

Als problematisch schätzen einige Frau-
enhausmitarbeiterinnen ein, dass in den
Sonderleistungen die Erstausstattung
mit Kleidung nicht eingeschlossen ist,
obwohl Frauen häufig nur mit dem Not-
wendigsten ins Frauenhaus kommen.

Berufliche Wiedereingliederung

Nach Auffassung der Frauenhausmitar-
beiterinnen sind viele Frauen bereit zu
arbeiten, um sich eine selbständige wirt-
schaftliche Existenz aufzubauen, bis auf
Mütter mit sehr kleinen Kindern, Frauen
mit gesundheitlichen Beeinträchtigun-
gen oder Frauen im Rentenalter. Viele
sind allerdings entmutigt,weil sie aus Er-
fahrung wissen, dass sie voraussichtlich
keine Arbeit finden werden. Bis auf we-

RZ_Newsl._6/05  08.06.2005  14:24 Uhr  Seite 5



ø Termine werden nur langfristig verge-
ben, so dass die Anträge nicht zeitnah
bearbeitet werden; die Frist der Antrag-
stellung kann aber durch Faxmitteilung
des Frauenhauses gewahrt werden, eine
Vorschusszahlung wird dadurch aber
verhindert.

ø Insgesamt haben die Frauen lange
Wartezeiten.

ø Einzelne Argen verschicken keine Ver-
änderungsbescheide mit Rechtsmittel-
belehrung.

ø Erhebliche Softwareprobleme treten
auf; ein Frauenhaus hat drei Tage Über-
brückung finanziert, weil die Computer
ausgefallen waren.

ø Akten werden nicht gefunden, bzw.
Unterlagen und bereits eingereichte Do-
kumente, wie eine Verdienstbescheini-
gung, gehen verloren und müssen noch
einmal neu beschafft werden.

ø Bewilligungsbescheide dauern zu lan-
ge, von einigen Frauenhäusern wurden
hohe Fehlerquoten beobachtet. Auf den
Musterwiderspruch gegen ALG II Be-
scheide,den VAMV entwickelt hat,wurde
in diesem Zusammenhang hingewiesen.

In der zweiten Interviewrunde berichte-
ten einige Frauenhäuser, dass die Argen
an den Problemen arbeiten, aber zentra-
le Probleme, wie der Mangel an Kommu-
nikationsmöglichkeiten, noch nicht be-
hoben werden konnten.

In Hessen beobachten Frauenhausmit-
arbeiterinnen eine Konkurrenz zwischen
Argen und Optionskommunen, die mög-
licherweise zu Lasten der Frauen im Frau-
enhaus ausgetragen wird. So gelten für
die Optionskommunen beispielsweise
die Hinweise der Bundesagentur nicht.

Beobachtet werden in anderen Kommu-
nen auch so genannte „örtliche“ Richtli-
nien, die als relativ willkürlich einge-
schätzt werden.

Gute Erfahrungen haben Frauenhäuser,
die eine zentrale Ansprechpartnerin
haben bzw. eine für Frauenhausbewoh-

ø Eine fachliche Fortbildung der Mitar-
beiter/innen hat bisher noch nicht statt-
gefunden.

Einige Frauenhäuser haben bereits Infor-
mationsgespräche zum Problembereich
häusliche Gewalt mit den Mitarbeiter
/ innen der Arge verabredet,die durchge-
führt werden sollen, sobald die Einfüh-
rungsprobleme bewältigt sind, andere
Frauenhäuser planen entsprechende
Fortbildungsangebote. Einige Frauen-
häuser wiederum sind noch nicht aktiv
geworden, bzw. sind in entsprechende
Überlegungen noch nicht einbezogen.

Spezifische Probleme der Argen
bei der Umsetzung von SGB II 

Frauenhausmitarbeiterinnen berichten
relativ übereinstimmend über organisa-
torische Probleme in den Argen, nach au-
ßen hin unklare Arbeitsabläufe und tech-
nische Probleme, die in der Regel zu
Lasten der Frauen gehen.

ø Schon bei der Anmeldung treffen die
Frauen auf Mechanismen von Abwei-
sung.

ø Bei Teamarbeit ist die Zuständigkeit im
Einzelfall nicht geklärt.

ø Telefone sind nicht geschaltet, eine
Arge verfügt nicht über genügend Tele-
fon- und Faxanschlüsse, Anrufe und Faxe
werden nicht beantwortet, Anliegen
werden von Callzentren nicht weiterge-
leitet oder die Durchwahlnummern der
Mitarbeiter/innen werden nicht bekannt
gegeben, damit sie bei der Arbeit nicht
gestört werden.

ø Über die Infonummer werden die Frau-
en in Warteschleifen geschickt mit der
Folge von Fehlläufen und langen Warte-
zeiten.

ø Frauenhausmitarbeiter/-innen haben
keine Möglichkeiten, vorab etwas telefo-
nisch abzuklären, bzw. Ansprechbarkeit
der Mitarbeiter/-innen ist schwierig; das
ist besonders bei der Korrektur fehler-
hafter Bescheide ein Problem.

Monitoring zur Umsetzung von SGB II – Erste Ergebnisse
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nige Ausnahmen erhalten sie bisher
auch noch keine entsprechenden Ange-
bote. Im Prinzip sind die Programme zur
beruflichen Wiedereingliederung noch
nicht angelaufen. Auch für junge Frauen
gibt es nur vereinzelt Angebote, häufig
kümmern sich die Frauen selbst darum,
bzw. werden dazu auch aufgefordert.
Vereinzelt werden jüngere Frauen aller-
dings auch ohne Beratung oder Ermitt-
lung ihrer Interessen unreflektiert ver-
mittelt. Nach Einschätzung der Frauen-
hausmitarbeiterinnen sind die Mitar-
beiter/innen der Argen bisher mit der
Bewältigung der Antragsbearbeitung
und Leistungsgewährung völlig überla-
stet, so dass sie den Frauen noch nichts
angeboten haben.

Kompetenz des Personals

ø Bei ehemaligen Mitarbeiter/innen aus
dem Sozialamt, die schon früher für
Frauenhausbewohnerinnen zuständig
waren, gibt es keine Kompetenzproble-
me, auch keine Probleme für die Frauen,
ihre Situation mitzuteilen.

ø Probleme haben die neuen Mitarbei-
ter/innen von den Agenturen. Sie haben
häufig kein Verständnis für die Situation
der Frauen.

ø Ein weiteres Problem besteht dann,
wenn die Mitarbeiter/innen der Arge in
Großraumbüros sitzen, so dass die Frau-
en nicht offen sprechen können.

ø Die Mitarbeiter/innen beraten die
Frauen nicht bei der Antragsstellung.

ø Sie wissen häufig nicht Bescheid und
erstellen fehlerhafte Bescheide.

ø Sie sind – mehrheitlich berichtet –
freundlich und bemüht, aber sie sind
auch – wie von einzelnen Frauenhäusern
berichtet wird – unfreundlich, auch im
Umgang mit Frauenhausmitarbeiterin-
nen.

ø Kooperationsbereitschaft mit dem
Frauenhaus wird in einigen Kommunen
dadurch bekundet, dass Terminen auf
Leitungsebene zur Problemklärung ver-
einbart werden.
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gelungen mit der Nachbarschaft ist das
Frauenhaus wieder ausgelastet. Bele-
gungsschwankungen wurden beobach-
tet, wurden aber noch nicht auf die Um-
setzung von SGB II zurückgeführt. Einige
haben weniger Anfragen aus anderen
Bundesländern.Ein Frauenhaus ist,wenn
keine Lösung für das Problem gefunden
wird, in seiner Existenz bedroht.

Unmittelbare Auswirkungen

Unmittelbare Auswirkungen auf die Fi-
nanzierungsgrundlagen des Frauenhau-
ses wurden nur in zwei Fällen berichtet:
die Umstellung der Finanzierung auf Lei-
stungsverträge nach § 16 SGB II, z.T. mit
Tagessatzfinanzierung.Die übrigen Frau-
enhäuser berichteten von der normalen
Härte im Kampf um die Finanzierung,
allerdings auch von Ankündigungen, die
Finanzierung an die neuen rechtlichen
Grundlagen anzupassen. Eine Sonderrol-
le hat dabei Baden-Württemberg. Hier
wurde auf Veranlassung des Städte- und
Landkreistages eine modellhafte Rech-
nung für einen einheitlichen Tagessatz
für die psychosoziale Beratung im Frauen
haus nach SGB II erstellt, der 27,14 Euro
betragen soll, inklusive Sachkosten bei
einem Personalschüssel von 1:8 und einer
85 %igen Auslastung. In Bayern wird die
Finanzierung der Frauenhäuser nach SGB
XII oder SGB II kontrovers diskutiert.

Zusätzlicher Arbeitsaufwand ohne
Gegenfinanzierung

Fast aus allen Frauenhäusern wird über
zusätzlichen Arbeitsaufwand berichtet.
Das bedeutet, dass die Kosten der Frau-
enhäuser eigentlich in die Kosten der Re-
form eingerechnet werden müssten. Da-
bei ist zu unterscheiden zwischen:

ø Mehrarbeit,weil sich die Mitarbeiterin-
nen in die neuen Gesetze und ihre Kon-
sequenzen für die Frauen einarbeiten
müssen. Das sehen Frauenhausmitarbei-
terinnen als ihr Kerngeschäft an.

ø Mehrarbeit, weil das Frauenhaus neue
Aufgaben übernehmen muss.
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nerinnen zuständige Mitarbeiterin, die
namentlich benannt und deren Telefon-
durchwahl bekannt ist. Aus einer hessi-
schen Kommune wurde das Beispiel ei-
ner Clearingstelle dargestellt,die eine Art
„Lotsenfunktion“ wahrnimmt.

Insbesondere in den Workshops und bei
der Fachtagung haben Frauenhausmit-
arbeiterinnen immer wieder darüber be-
richtet,dass Frauen auszögen,weil sie die
Verfahren nicht aushalten bzw. von ih-
nen überfordert sind. Vor allem auf die
Fragen der Existenzsicherung (Antrags-
und Auszahlungsmodalitäten) und die
Unterstützung beim Aufbau eines eigen-
ständigen Lebens scheinen die Antwor-
ten in den Regelungen des SGB II nicht
ausreichend zu sein. Auch die „Verschul-
densfalle“, in die Frauen geraten, wenn
sie z. B. auf Darlehen für die Beschaffung
einer neuen Wohnung angewiesen sind,
wird als sehr kritisch eingeschätzt.

4. Frauenhaus als Schutzeinrichtung

Zu beobachten sind drei Problemberei-
che:

ø mittelbare Auswirkungen auf die Fi-
nanzierung der Frauenhäuser durch die
Regelungen für Frauen,

ø unmittelbare Auswirkungen auf die Fi-
nanzierung der Frauenhäuser,

ø zusätzlicher Arbeitsaufwand ohne ent-
sprechende finanzielle/wirtschaftliche
Kompensation.

Mittelbare Folgen: Probleme bei der Re-
finanzierung der Unterkunftskosten

Zusätzlich zu den schon diskutierten
Problemen in Bezug auf die Kostener-
stattung ist die Refinanzierung der Un-
terkunftskosten bei Kurz- und Notauf-
nahmen nicht geregelt. Dies konnte
früher von einigen Frauenhäusern mit
dem Sozialamt abgerechnet werden.

Auslastungsprobleme wegen fehlender
Kostenerstattung für auswärtige Frauen
wurde in einem Frauenhaus mit einem
hohen Anteil an auswärtigen Frauen zu
Anfang beobachtet. Nach bilateralen Re-

Diese Mehrarbeit setzt sich zusammen
aus:

ø Zusätzlichem bürokratischem Auf-
wand: durch die fehlende Kostenerstat-
tung, Abtretungserklärungen, Schreiben
an die Agentur, damit Frauen einen Vor-
schuss erhalten, Rechnungsstellung für
Energiekosten, Auszahlung von Über-
brückungsgeld,Probleme bei der Erreich-
barkeit der Mitarbeiter/-innen in der Ar-
ge, polizeiliche Ummeldungen.

ø Zusätzlichem Arbeitsaufwand durch
das Anfangschaos und die fehlende Kom-
petenz in den Argen: Das Frauenhaus
übernimmt in der Regel die Lotsenfunk-
tion für die Frauen, Telefonate zur Klä-
rung der Zuständigkeit, dabei sind die
Mitarbeiter/innen nicht zu erreichen,
beantworten auch Faxe nicht, Klärung
der benötigten Unterlagen, Begleitung
der Frauen mit erheblichen Wartezeiten,
Klärung von unterschiedlichen Auskünf-
ten, Erklären der Bescheide und Unter-
stützung der Frauen bei häufig fehler-
haften Bescheiden.

ø Das Frauenhaus fungiert in vielen
Fällen als Außenstelle der Arge: Frauen-
hausmitarbeiterinnen füllen mit Frauen
Anträge aus, beraten sie – die Frauen er-
halten in der Arge keine Beratung und
keine Hilfe bei den Anträgen.

Mitwirkung der Frauenhäuser in
Gremien wie Arbeitsgruppen oder
Kooperationsgesprächen

Die Erfahrungen der Frauenhausmitar-
beiterinnen können in drei Gruppen zu-
sammengefasst werden:

ø Frauenhäuser selbst oder die Vertre-
ter/innen ihrer Verbände arbeiten in be-
stehenden AGs mit, in die sie bereits vor-
her eingebunden waren und die nun
auch die Umsetzung  von SGB II beglei-
ten.

ø Es gibt Kooperationsgespräche auf
Leitungsebene in der Arge; die optimale
Lösung ist, dass eine Fachkraft mit Lei-
tungsfunktion als zuständige Ansprech-
partnerin für das Frauenhaus benannt
wird.
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Die Finanzierung der Unterkunftskosten
bei einem kurzfristigen Aufenthalt im
Frauenhaus dürfte nach Ansicht der Ex-
pertinnen eigentlich kein Problem sein,
wenn eine Frau bereits vor Aufnahme
ins Frauenhaus ALG II-Empfängerin war.
Wenn sie aber davor vom Partnerein-
kommen gelebt hat, muss geprüft wer-
den, ob sie bedürftig ist, um einen ent-
sprechenden Antrag zu stellen. Um die
Rechte der Frauen zu sichern und die Ko-
sten auch für eine kurzfristige Unter-
kunft im Frauenhaus nicht den Frauen in
Rechnung stellen zu müssen, wäre daher
die formlose Antragstellung für Leistun-
gen nach SGB II direkt bei der Aufnahme
der Frau sinnvoll. Allerdings ist damit
nicht gewährleistet, dass die Frau nach
dem Auszug aus dem Frauenhaus den
Antrag weiter verfolgt, bzw. ob ihr An-
trag Aussicht auf Erfolg hat, wenn sie
zum Zeitpunkt der Entscheidung nicht
mehr bedürftig ist.

Das Problem der Refinanzierung kurzfri-
stiger Aufenthalte im Frauenhaus ist bis-
her nicht abschließend geklärt. Ursäch-
lich dafür ist neben der Schwierigkeit der
Bedürftigkeitsprüfung bei unvollstän-
digen Antragsunterlagen auch die unge-
klärte Zuständigkeitsfrage. Dabei gehen
die Expertinnen davon aus, dass Einver-
nehmen zwischen allen an der Umset-
zung von SGB II Beteiligten besteht über
die gemeinsame grundlegende Zielset-
zung, „Schutz von Frauen vor Gewalt“
Vorrang zu geben. An einer finanziell ge-
rechten Lösung sind alle interessiert.

Zum Problem der Kostenerstattung

Frauenhausmitarbeiterinnen stimmen
darin überein, dass wegen des Schutzes
der Frauen der Ort des Frauenhauses als
gewöhnlicher Aufenthalt gelten soll. Da
es jedoch die frühere Lösung der Kosten-
erstattung durch die Herkunftskommu-
ne der Frau im SGB II nicht mehr gibt,
werden die Kommunen mit einem Frau-
enhaus durch die Kosten für auswärtige
Frauen zusätzlich belastet.

In verschiedenen Bundesländern, z. B. in
Schleswig-Holstein oder Bayern, wurde
schon in der Vergangenheit eine landes-

Das Problem, dass Unterhaltsvorschuss-
zahlungen oder auch Kindergeld als Ein-
kommen angerechnet und vom ALG II ab-
gezogen werden, obwohl die Zahlung
noch nicht sicher ist, weil sie erst bean-
tragt wurden oder Zahlungen noch nicht
eingegangen sind, wurde bisher mit ei-
ner Überbrückungszahlung des Sozial-
amtes mit Überleitungsforderung ge-
löst. Das soll auch im Rahmen von SGB II
so geregelt werden. Das bedeutet, dass
zunächst ein Vorschuss gezahlt werden
muss mit dem Hinweis,dass gegebenen-
falls Rückerstattung gefordert wird. In
der Bundesagentur soll aber überprüft
werden, ob zu diesem Bereich weitere
Klarstellungen erforderlich sind.

Frauenhausmitarbeiterinnen sehen die
fehlenden Vorschussregelungen an die
Frauen als ein großes Problem an. Die
Frauen sind zeitweise mittellos und die
Frauenhäuser selbst können in der Regel
keinen Vorschuss an die Frauen auszah-
len. Dabei ist im Sozialgesetzbuch im
Prinzip geregelt, dass eine Vorschusszah-
lung geleistet werden muss, wenn der
Anspruch dem Grunde nach besteht.
Auch bei streitiger Zuständigkeit kann
nach § 43 SGB I eine „vorläufige Leistung“
erbracht werden.

Zur Bedeutung einer Antragstellung

Ein Antrag, der weder förmlich, noch
nicht einmal schriftlich erfolgen muss,
gilt sofort, wenn er gestellt wird (§ 16
SGB I). Bei  Verletzung dieses Grundsat-
zes kann Widerspruch eingelegt werden
bzw. kann das Kundenreaktionsmanage-
ment der Bundesagentur angesprochen
werden. Bei kurzfristigem Aufenthalt im
Frauenhaus kann daher auch ein vorläu-
figer Antrag als Antrag auf Vorschuss
gewertet werden. Allerdings kann ohne
Antrag eine Leistung nach SGB II nicht
gewährt werden. Zu prüfen wäre daher,
ob eine Refinanzierung kurzfristiger Auf-
enthalte über § 16 Abs. 2 SGB I zu be-
gründen sei, wobei darin jedoch nur ge-
regelt ist, dass jeder Leistungsträger
einen Antrag entgegen nehmen muss
und ihn unverzüglich an den zuständi-
gen Träger weiterzuleiten hat.

Monitoring zur Umsetzung von SGB II – Erste Ergebnisse
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ø Es gibt keine entsprechenden Gremien
bzw. keine Beteiligung von Frauenhäu-
sern an entsprechenden AGs.

Die kommunale Frauenbeauftragte wur-
de ebenso als mögliche Ansprechpart-
nerin genannt wie die Frauenbeauftrag-
te der Arge bzw. der örtlichen Agentur
für Arbeit.

Angeregt wurde ein Austausch unter
den Frauenhäusern über Beispiele von
„good practice“. Weiter könnten Form-
blätter und Formschreiben, die in einem
Frauenhaus bereits erfolgreich einge-
setzt werden, als Muster für andere die-
nen.

Ergebnisse der Fachtagung
„Folgen und Auswirkungen von
SGB II und SGB XII für die Arbeit
im Frauenhaus“

Im Rahmen der Fachtagung von Frauen-
hauskoordinierung e.V.„Folgen und Aus-
wirkungen von SGB II und SGB XII für
die Arbeit im Frauenhaus“ im April 2005
konnten Frauenhausmitarbeiterinnen
und Multiplikatorinnen der Frauen-
hausarbeit ihre Erfahrungen und die
Probleme,die sie bei der Umsetzung von
SGB II beobachten, mit Expertinnen dis-
kutieren. Expertinnen waren Waltraud
Martens, Bundesagentur für Arbeit,
Karen Peters, Deutscher Verein für öf-
fentliche und private Fürsorge, Dr. Gesa
Schirrmacher, Niedersächsisches Sozial-
ministerium, Dr. Irene Vorholz, Deut-
scher Landkreistag und Gertrud Tacke,
Frauenhauskoordinierung e.V. .

Zu Problemen der Existenzsicherung
von Frauenhausbewohnerinnen

Die Hinweise der Bundesagentur zur
Anwendung von SGB II sind an den Kos-
tenträger gerichtet. Da zu verschiede-
nen Problembereichen unterschiedliche
Rechtsauffassungen vertreten werden,
werden diese Hinweise auch von Frau-
enhauskoordinierung e.V. in Bezug auf
die Situation von Frauenhausbewohne-
rinnen analysiert werden.
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gesehen. Auch vor der Einführung von
SGB II gab es bei der Ausgestaltung des
BSHG in den Kommunen sehr unter-
schiedliche Regelungen, die sich aber
langfristig eingespielt hatten. Nun wird
bei der Umsetzung von SGB II vieles
hinterfragt, was bisher selbstverständli-
che Praxis war, bzw. bisher effektive Ver-
fahren werden neu geordnet. Aus der
Sicht der Länder könnte vieles über die
Anwendungshinweise der Bundesagen-
tur gesteuert werden. Die Hinweise sind
zwar nicht verbindlich, aber hilfreich und
geben den Mitarbeiter/innen vor Ort
Handlungssicherheit. Deshalb sollten
auch Klarstellungen zu rechtlichen Fra-
gen, wie z. B. zur Vorschussregelung, dort
aufgenommen werden,auch wenn diese
im Prinzip geklärt, aber vielleicht vor Ort
nicht allen bekannt sind. Gleichzeitig
sollten Frauenhäuser mit den für die Um-
setzung von SGB II verantwortlichen Lei-
tungskräften vor Ort verhandeln und Lö-
sungen für die praktischen Probleme
suchen. Dabei könnten Beispiele für gute
Regelungen unter den Frauenhäusern
ausgetauscht werden.

Vor diesem Hintergrund beabsichtigt der
Deutsche Verein für öffentliche und pri-
vate Fürsorge gegenwärtig nicht, ana-
log zu den Empfehlungen zum BSHG
bundesweit Empfehlungen für die Um-
setzung von SGB II zu erarbeiten. Der
Deutsche Verein arbeitet vielmehr eng
zusammen mit der Bundesagentur bei
der Entwicklung für die Hinweise zur An-
wendung von SGB II für die Praxis. Auch
wenn die Vielfalt der kommunalen Ver-
fahren und Entscheidungen zunächst
Verunsicherung schafft, werden damit
aber notwendige Aushandlungsprozes-
se vor Ort angestoßen, in denen die Kom-
petenzen gestärkt und Gestaltungsmög-
lichkeiten eröffnet werden.

Trotz der Stärkung der kommunalen
Selbstverwaltung sollten jedoch für be-
stimmte Problembereiche in den Hin-
weisen der Bundesagentur exemplari-
sche Lösungswege dargestellt werden.
Darüber hinaus ist auch zu unterschei-
den zwischen rechtlichen Auslegungen,
für die einheitliche Vorgaben wichtig
sind, und Organisationsfragen, die vor 
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weite Regelung zum Kostenausgleich,
z. B. über den kommunalen Finanzaus-
gleich,geschaffen. In Rheinland-Pfalz be-
stand eine landesweite Vereinbarung zur
Kostenerstattung unter den Kommunen,
die bezogen auf das SGB II fortgeschrie-
ben wird. Diese auf ein Bundesland be-
zogenen Lösungen werden von den Ex-
pertinnen zwar positiv bewertet,aber als
sehr schwerfällig eingeschätzt. Daher
bestand Konsens, sowohl bei den Frau-
enhausmitarbeiterinnen als auch bei den
Expertinnen, eine gesetzliche Regelung
der Kostenerstattung in Anlehnung an
den Deutschen Verein zu fordern. Um
die Erfolgsaussichten für einen solchen
Vorstoß zu verbessern, wird Frauenhaus-
koordinierung e.V. die Anregungen aus
der Diskussion aufgreifen und einen Vor-
schlag für eine entsprechende Regelung
im SGB II formulieren.

Zur Forderung nach bundesein-
heitlichen Vorgaben

Die Hinweise zur Umsetzung von SGB II
der Bundesagentur, mit denen einheit-
liche Verfahren unterstützt werden
sollen, sind im Internet auf den Websites
der Arbeitslosenorganisation „Tacheles“
www.tacheles-sozialhilfe.de oder der Ar-
beitnehmerkammer Bremen http://ar-
beitnehmerkammer.de veröffentlicht.

Gleichwohl war Absicht des Gesetz-
gebers, den Kommunen und der Bun-
desagentur Ausgestaltungsspielraum
zu geben, um die Bedingungen in den
Kommunen berücksichtigen zu können.
Außerdem werden die Argen von zwei
gleichwertigen Leistungsträgern gebil-
det, der Agentur für Arbeit und der je-
weiligen Kommune. Organisatorische
Vorgaben sind deshalb schwierig; die
Probleme müssen von den jeweils Be-
teiligten vor Ort gelöst werden. Eventuell
sind die derzeitigen Probleme Über-
gangsprobleme, für die sich Lösungen
einspielen; so beispielsweise die Sonder-
zuständigkeit einer Mitarbeiterin für
Frauenhausbewohnerinnen.

Von Seiten der Länder werden wenige
Einwirkungsmöglichkeiten auf die Um-
setzung von SGB II in den Kommunen

Ort geregelt werden können. Aber auch
für die Gestaltung von Organisations-
strukturen könnten Empfehlungen for-
muliert werden, wie dies bisher Praxis
in der kommunalen Selbstverwaltung
war. Weiter erscheint es durchaus auch
zweckmäßig, wenn Frauenhauskoordi-
nierung e.V. Empfehlungen für die Praxis
erarbeitet und damit Frauenhausmitar-
beiterinnen Argumentationshilfen für
die Lösung von einzelfallbezogenen und
einzelfallübergreifenden Problemen vor
Ort zur Verfügung stellt.

Als Ergebnis der Fachtagung wurden die
Diskussionen zu drei Schwerpunkten ge-
bündelt.

1. Kostenerstattung im SGB II

Gegenwärtig ist bei allen beteiligten Or-
ganisationen eine große Bereitschaft zu
beobachten, die Probleme von Frauen-
hausbewohnerinnen bei der Umsetzung
von SGB II zu berücksichtigen. Daher
könnte eine gesetzliche Regelung der Ko-
stenerstattung gefordert werden, auch
wenn von der politischen Seite öffentlich
eine Änderung von SGB II abgelehnt
wird.

Die Frauenhäuser könnten sich zudem
auf die Rechtssprechung zum gewöhn-
lichen Aufenthalt beziehen. Denn die
Kostenerstattung ist eng mit dem ge-
wöhnlichen Aufenthalt verbunden, dem
ausschlaggebenden Kriterium für die Zu-
ständigkeit für Antragstellung und Lei-
stungsgewährung. Indem die Bedarfsge-
meinschaft bei Einzug ins Frauenhaus
aufgelöst wird, wird ein neuer gewöhn-
licher Aufenthalt am Ort des Frauenhau-
ses begründet mit der Folge, dass diese
Kommune zuständig ist. Da nicht in allen
Kommunen Frauenhäuser angesiedelt
sind, ist es jedoch im Binnenverhältnis
der Gebietskörperschaften nicht ge-
rechtfertigt, dass diese dann alleine die
Kosten für die Unterkunft der Frauen aus
den anderen Kommunen übernehmen
sollen. Da eine Kostenerstattung auf
Grund von freiwilligen Vereinbarungen
unrealistisch erscheint, ist eine gesetzli-
che Regelung erforderlich. In diesem Sinn
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2. Mehraufwand im Frauenhaus

Frauenhäuser „stemmen“ die Reform
mit. Gefordert wird hier die Aner-
kennung der Arbeit, insbesondere das
Wissen und die Kenntnisse, die sich
Frauenhausmitarbeiterinnen inzwis-
schen angeeignet haben. Eine besondere
Verantwortung liegt aus der Sicht
der Frauenhausmitarbeiterinnen bei der
Beratung der Argen oder Optionskom-
munen. Die Frauen unterschreiben häu-
fig ihre Anträge, ohne dass sie sie ver-
standen haben. Sie dokumentieren aber
mit ihrer Unterschrift, dass sie die Anträ-
ge verstanden haben. Das gilt nicht nur
aber insbesondere für Migrantinnen. Ei-
ne psychosoziale Beratung ist jedoch die
Ausnahme, auch Dolmetscher/innen
werden nicht gestellt. Allerdings ist im
SGB II der Auftrag an die Leistungsträger
formuliert, Antragstellende zu beraten.
Dabei ist die Philosophie des Gesetzes
allerdings, dass jede selbst die Aufgabe
hat, sich um ihre Rechte und Ansprüche
zu kümmern und die entsprechenden
Schritte zu gehen, also sich auch um das
Verständnis der Anträge selbst zu küm-
mern.

3. Umsetzungsprobleme
und deren Lösungen

Der Deutsche Verein wird gemeinsam
mit der Bundesagentur für Arbeit Um-
setzungsprobleme sammeln und Lö-
sungswege in die Hinweise für die Praxis
in den Argen einarbeiten. Insofern hat
der Deutsche Verein eine andere Funk-
tion als bei der Umsetzung des BSHG. Da
wurden in den Gremien unter Beteili-
gung aller Institutionen und Verbände
Empfehlungen für problematische Berei-
che formuliert,z. B.zur Heranziehung von
Unterhaltsverpflichteten beim Frauen-
hausaufenthalt. Für die Umsetzung von
SGB II wird es voraussichtlich keine eige-
nen Empfehlungen des Deutschen Ver-
eins geben,weil dessen Anregungen und
fachliches Verständnis direkt in die Emp-
fehlungen der Bundesagentur einfließen
sollen.Der Deutsche Verein ist daher sehr
interessiert an den Erfahrungen in der
Praxis und bittet darum, Probleme auch
dorthin zu vermitteln.

Zentrale Forderungen

Frauenhauskoordinierung e.V. hat die in
der Praxis der Umsetzung von SGB II be-
obachteten Probleme und die Ergebnisse
der Diskussionen in drei zentralen Forde-
rungen gebündelt. Das Papier, das hier
dokumentiert wird, ist inzwischen bun-
desweit an die für die Umsetzung von
SGB II zuständigen Träger und Körper-
schaften verschickt worden. Es kann
gleichzeitig den Frauenhausmitarbeite-
rinnen vor Ort dienen, wenn sie mit den
Zuständigen in der Arge oder in den Op-
tionskommunen Probleme ansprechen
und gemeinsam nach Lösungen suchen.

Vorläufige Ergebnisse des Monitoring
der Wissenschaftlichen Begleitung von
Frauenhauskoordinierung e.V.

Im Rahmen der wissenschaftlichen Be-
gleitung von Frauenhauskoordinierung
e.V. wird die Umsetzungspraxis insbe-
sondere von SGB II systematisch beob-
achtet. Dabei konnten in zwei Interview-
runden von Frauenhäusern aller Träger
aus allen Bundesländern und bei einer
bundesweiten Tagung mit Mitarbeiter-
innen aus diesen Frauenhäusern und Ex-
pertinnen folgende Hauptprobleme er-
uiert werden:

(1) Der Schutz der von Gewalt betroffe-
nen Frauen wird vor allem dadurch ge-
fährdet, dass sich die am Ort des Frauen-
hauses ansässigen Leistungsträger für
auswärtige Frauen nicht zuständig füh-
len und die Kostenübernahme verwei-
gern.

(2) Es ist in vielen Fällen eine nicht aus-
reichende Sicherung des Lebensunter-
haltes der Frauen festzustellen, außer-
dem wird in der Hilfepraxis im Rahmen
des SGB II die  besondere Problematik
von häuslicher Gewalt nicht ausreichend
berücksichtigt.

(3) Darüber hinaus entstehen den Frau-
enhäusern durch die  Anlaufschwierig-
keiten in der Umsetzung des SGB II/SGB
XII in erheblichem Umfang zusätzliche
Aufwendungen, die nicht refinanziert
werden.

Monitoring zur Umsetzung von SGB II – Erste Ergebnisse

hat die Konferenz der Frauen- und
Gleichstellungsminister/innen ent-
schieden und in zwei Schreiben an Mini-
ster Clement eine entsprechende Rege-
lung gefordert. Gleichzeitig wurde
jedoch auch darauf hingewiesen, dass
mit Bezug auf den gewöhnlichen Auf-
enthalt das Problem der Unterkunftsko-
sten für Kurzaufenthalte noch nicht ge-
löst ist.

Konsens bestand darüber, dass die örtli-
che Zuständigkeit für Frauenhausbe-
wohnerinnen bei der Kommune des
Frauenhauses liegen sollte, deren Kos-
ten im Rahmen einer verwaltungsinter-
nen Kostenregelung erstattet werden.
Gesucht wird eine praktikable und
rechtlich verbindliche Lösung.

Neben der Forderung nach einer gesetz-
lichen Lösung wurde die Idee einer Aus-
gleichsabgabe diskutiert. Danach sollen
Kommunen, in denen keine Frauenhäu-
ser angesiedelt sind, eine Ausgleichsab-
gabe bezahlen,mit der die Frauenhäuser
ihre Kosten refinanzieren können. Diese
Idee wurde von der Vertreterin des Land-
kreistages kritisch bewertet, weil sie
rechtlich und technisch nicht umzu-
setzen sei. Ebenso kritisch wurden aus
der Perspektive der Landkreise auch die
landesbezogenen Problemlösungen auf
dem Vereinbarungsweg gesehen, we-
gen des hohen Aufwandes, der im föde-
ralistischen System damit verbunden
ist. Außerdem können die Länder die
Kommunen nicht anweisen, einer Ver-
einbarung beizutreten, sondern sie kön-
nen den Prozess nur moderieren.

Als Ergebnis der Diskussion wurde fest-
gehalten, dass eine einfache bundes-
einheitliche Regelung auf gesetzlicher
Grundlage gefordert werden sollte. Die-
se Forderung wird Frauenhauskoordi-
nierung e.V. als Auftrag mitnehmen,
ebenso der Deutsche Verein und die
Wohlfahrtsverbände. Sie soll auch in die
Bund-Länder-Arbeitsgruppe Häusliche
Gewalt eingebracht und diskutiert wer-
den.
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ø Hilfen für die Beschaffung einer neuen
Wohnung werden häufig nur als Darle-
hen gewährt.

ø Die Bearbeitung der Anträge für die
Erstausstattung der Wohnung dauert
zum Teil sehr lange,so dass Frauen länger
im Frauenhaus bleiben müssen als nötig.
Frauen werden auch gelegentlich darauf
verwiesen, zunächst ein Hausratstei-
lungsverfahren einzuleiten, was wegen
der Gefahr der Eskalierung der Gewaltsi-
tuation in vielen Fällen eher vermieden
werden sollte.

ø Das Personal in den Argen erscheint
fachlich im Hinblick auf Bedarfslagen mit
dem Hintergrund Häusliche Gewalt nicht
ausreichend geschult. Es erfolgt kaum
Beratung der betroffenen Frauen. Proble-
me tauchen verstärkt auf, wenn keine
spezielle personelle Zuständigkeit für
Leistungen im Frauenhaus eingerichtet
ist.

Frauenhausmitarbeiterinnen und Multi-
plikatorinnen in der Frauenhausarbeit
halten es für dringend geboten, die vor-
liegenden Anwendungshinweise der
Bundesagentur im Hinblick auf diese in
der Praxis relevanten Probleme zu über-
arbeiten.

Dringend erforderlich ist weiter eine
fachliche Schulung (bezogen auf die Pro-
blematik häuslicher Gewalt) der Mitar-
beiter/innen der Arbeitsagenturen, um
eine schnelle und fachlich der Situation
der Frauen und Kinder angemessene Hil-
fe gewährleisten zu können.

Zu (3) Finanzierungslücken
im Frauenhaus

Von fast allen Frauenhäusern wird be-
richtet, dass diese derzeit wie „Außen-
stellen der Argen“ ohne Gegenfinanzie-
rung arbeiten. Sie füllen mit Frauen An-
träge aus, begleiten sie, überbrücken
Mittellosigkeit aus Spenden,erklären Be-
scheide, vermitteln vor allem zwischen
den mit technischen, organisatorischen
und personellen Problemen kämpfenden
Argen und den Frauen. Es wird von über-
durchschnittlich vielen angefallenen

hauses (Arge/Kommune) generell dafür
örtlich und sachlich zuständig ist, die un-
mittelbar notwendige Hilfe an Frauen
und Kinder im Frauenhaus zu leisten. Um
eine gerechte Verteilung unter den Ko-
stenträgern der aus Anlass der Aufnah-
me und für die Dauer des Aufenthaltes
im Frauenhaus erbrachten erforderlichen
Leistungen zu gewährleisten, sollte eine
Kostenerstattungsregelung in das SGB II
aufgenommen werden. Hier könnten die
zuständigen Träger der Grundsicherung
am Ort des bisherigen gewöhnlichen
Aufenthaltes verpflichtet werden, dem
am Ort des Frauenhauses zuständigen
Träger die erbrachten Aufwendungen zu
erstatten.

Zu (2) Sicherung des Lebensunterhaltes
der betroffenen Frauen und Kinder und
nicht angemessene Berücksichtigung
der Problematik Häusliche Gewalt

ø Vorschusszahlungen an die Betroffe-
nen erfolgen gar nicht oder erst nach Wo-
chen. Frauenhäuser haben für die Nothil-
fe, wenn überhaupt, nur begrenzt Mittel
zur Verfügung.

ø Frauen mit Kindern wird der Mehrbe-
darf für Alleinerziehende rechtsgrundlos
verweigert.

ø Kindergeld und beantragte Leistungen
der Unterhaltsvorschusskasse werden
als Einkommen des Kindes berücksich-
tigt, obwohl die Zahlungen tatsächlich
nicht bzw. noch nicht eingehen. Grund
ist eine Antragsbearbeitungsdauer bei
den jeweiligen Kassen von Wochen bis
Monaten. Die Anrechnung führt in der
Regel zur völligen Mittellosigkeit des
Kindes. Die zuständigen Leistungsträger
aus dem Bereich der Arbeitsagenturen
sehen ihre Vorschusspflicht hier nicht.

ø Es tritt gehäuft die Situation auf, dass
Frauen, die in ein Frauenhaus gezogen
sind, nach Wochen feststellen mussten,
dass  der Versicherungsschutz durch die
Krankenkasse (Familienversicherung) für
sie und die Kinder nicht mehr gegeben
war. Irgendein Hinweis oder eine Bera-
tung durch die Leistungsträger war hier
nicht erfolgt.

Zu (1) Zuständigkeitsproblem

ø Frauenhäuser müssen zur Gewährlei-
stung ausreichenden Schutzes häufig in
anderen Zuständigkeitsbereichen aufge-
sucht werden. Die Kostenübernahme für
den Aufenthalt auswärtiger Frauen im
Frauenhaus wird vom Kostenträger der
Aufenthaltskommune oft ausdrücklich
abgelehnt. Als Bedingung für die Finan-
zierung der Aufnahme wird die Kosten-
zusage vom Kostenträger der Herkunfts-
kommune gefordert. Es wird sogar die
Antragsaufnahme verweigert. Die Frau-
en werden darauf verwiesen, einen
schriftlichen Antrag bei der Herkunfts-
kommune zu stellen. Dort wiederum
wird (ohne rechtliche Grundlage) häufig
die persönliche Antragstellung gefor-
dert. Die Rückkehr in die Herkunftskom-
mune zur Klärung der Antragstellung
führt zu erheblichen neuen Gefähr-
dungsmomenten.

Eine Kostenerstattungsregelung sieht
das SGB II nicht vor.Vielmehr wird die ört-
liche Zuständigkeit an den gewöhnlichen
Aufenthalt geknüpft. Diese Anknüpfung
erweist sich in der Praxis als nicht halt-
bar, da sie zu den beschriebenen Proble-
men führt.

ø Die unmittelbare materielle Nothilfe
an die Frau scheint nicht gewährleistet
zu sein, wenn ein auswärtiges Frauen-
haus aufgesucht wird. Es werden keine
oder sehr spät Vorschüsse geleistet, vor
allem dann nicht, wenn handelnder Lei-
stungsträger eine Arge ist.

ø Die Unklarheit hinsichtlich der Zustän-
digkeit führt auch dazu, dass bei Kurz-
aufenthalten im Frauenhaus von weni-
gen Tagen eine Klärung der Kostenü-
bernahme unmöglich wird. Die Kosten
verbleiben ohne Refinanzierungsmög-
lichkeit bei den Frauenhäusern,was lang-
fristig deren Bestand gefährdet.

Aus Sicht von Frauenhausmitarbeiter-
innen und Multiplikatorinnen in der
Frauenhausarbeit ist zur Lösung dieser
Problematik eine bundeseinheitlich ver-
bindliche Regelung im SGB II erforderlich,
mit der sichergestellt werden kann, dass
der Leistungsträger am Ort des Frauen-
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Überstunden berichtet. Frauenhäuser
wirken unmittelbar an der Umsetzung
von SGB II mit.

Den Frauenhäusern entstehen durch die
fehlende Kostenregelung bei der Auf-
nahme auswärtiger Frauen bzw. bei
kurzzeitigen Aufenthalten erhebliche Fi-
nanzierungslücken, deren Schließung
derzeit völlig offen ist.

ø Um den Bestand der Frauenhäuser zu
sichern, ist daher dringend die unter (1)
geforderte gesetzliche Regelung erfor-
derlich.

Erste Rechtssprechung zum
SGB II und SGB XII

Karen Peters hat im Nachrichtendienst
des Deutschen Vereins (April 2005) ei-
nen Überblick über bisher bekannt ge-
wordene Entscheidungen von Sozial-
gerichten gegeben. Dabei sind auch ver-
schiedene Entscheidungen dokumen-
tiert, die für die Arbeit im Frauenhaus
interessant sein könnten. Dazu gehört
der Beschluss des Sozialgerichts Dort-
mund, nach dem Unterhaltsverpflich-
tungen, soweit dafür kein Titel vorliegt,
nicht vom Einkommen des Hilfebedürf-
tigen abzusetzen sind. In einem Be-
schluss des Sozialgerichtes Düsseldorf
werden verfassungsrechtliche Beden-
ken geltend gemacht zur Regelung in
§ 9 Absatz 2 SGB II, weil die Heranzie-
hung des Partners in einer heterosexu-
ellen eheähnlichen Lebensgemeinschaft
eine Ungleichbehandlung darstellt, ge-
genüber einer gleichgeschlechtlichen
Lebensgemeinschaft, in der das Einkom-
men bei nicht miteinander Verpartner-
ten nicht berücksichtigt wird.
Quelle: Nachrichtendienst des
Deutschen Verein, Heft 4/2005,
Seite 123–125

Monitoring zur Umsetzung von SGB II – Erste Ergebnisse
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Die Pilotstudie ist die erste Studie zur ge-
samten Bandbreite der personalen Ge-
walt gegen Männer. „Ein Überblick über
Männer als Opfer verschiedenster Ge-
waltarten liegt bislang nicht vor. Ziel der
Pilotstudie war es, Forschungszugänge
zu diesem Thema zu eröffnen und erste
Zahlen über die Gewalterfahrungen von
Männern im häuslichen wie außerhäus-
lichen Bereich durch die Befragung von in
Deutschland lebenden Männern zu ge-
winnen“ (Kurzfassung, S. 4).

Die Ergebnisse der Pilotstudie wurden in
einer knapp zweijährigen Untersuchung
mit Literaturrecherche, qualitativen In-
terviews von Expert/innen aus Bera-
tungs- und Hilfeorganisationen sowie
quantitativen Interviews mit qualitati-
ven Aspekten mit gezielt und zufällig
ausgewählten Männern gewonnen.

„Die in der qualitativen Untersuchung
befragten Männer wurden zwar reprä-
sentativ ausgewählt, die Ergebnisse las-
sen aber wegen der geringen Fallzahl
keine tragfähige Verallgemeinerung auf
die Grundgesamtheit aller Männer in
Deutschland zu. Bei größeren Fallzahlen
(über 10 %) sind die Ergebnisse Tenden-
zen, und aus kleineren Fallzahlen (unter
10 %) lässt sich nur schließen, dass das
zu untersuchende Phänomen überhaupt
auftritt“ (Kurzfassung, S. 4).

Die Ergebnisse der Pilotstudie wurden
getrennt nach Kindheit und Jugend so-
wie Erwachsenenleben dargestellt. Da-
bei wurde unterschieden zwischen kör-
perlicher, psychischer und sexualisierter
Gewalt. Die Lebensbereiche im Erwach-
senenalter wurden zusätzlich gegliedert

Neben der repräsentativen Untersu-
chung zu Gewalt gegen Frauen in
Deutschland (vgl. Newsletter No. 1,
11/2004) und der praxisorientierten
Studie „Kooperation, Intervention, Be-
gleitforschung“ hat das Bundesmini-
sterium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend auch eine Pilotstudie zu
Gewalt gegen Männer in Auftrag ge-
geben und die Ergebnisse beim EU-
Kongress „Gewalt im Leben von Frauen
und Männern“ im September 2004 in
Osnabrück vorgestellt. Dort wurde die
– nicht repräsentative – Studie wegen
der mangelnden Vergleichbarkeit der
Daten teilweise kontrovers diskutiert. 1

Im Folgenden sind ausgewählte Ergeb-
nisse der Pilotstudie zusammenge-
fasst.

Die Untersuchungen zur Pilotstudie zum
Themenbereich „Gewalt gegen Männer“
wurde im Auftrag des Bundesministeri-
ums für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend in Zusammenarbeit mit Dissens
e.V. Berlin, GeFoWe Eckenhaid/Mittel-
franken und dem SOKO Bielefeld durch-
geführt. Dem Projektteam gehörten
Ludger Jungnitz, Hans-Joachim Lenz, Dr.
Ralf Puchert, Dr. Henry Puhe und Willi
Walter an.

Die Kurzfassung der Studie finden Sie
unter www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/
Broschuerenstelle/Pdf-Anlagen/M_C3_
A4nnerstudie-Kurzfassung-Gewalt,pro-
perty=pdf.pdf oder Sie können sie als
Printversion anfordern beim Bundesmi-
nisteriums für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend, 53107 Bonn, Tel.: 0180/532
9329, E-Mail: Broschürenstelle@bmfsfj.
bund.de.

Ausgewählte Ergebnisse aus der Untersuchung zu
personalen Gewaltwiderfahrnissen von Männern in Deutschland

– Pilotstudie
„Gewalt gegen Männer“

Fußnote:
1 Zu allgemeinen methodologischen Problemen

solcher Studien siehe auch Beiträge von Walby und
Ferree im u.g. Kongressbericht „Gewalt im Leben

von Frauen und Männern“

Pilotstudie – „Gewalt gegen Männer“
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in der Arbeitswelt 80 % männliche Täter,
besonders Vorgesetzte und Kollegen.

ø Bei der sexualisierten Gewalt lassen die
dargestellten Ergebnisse keine Gewich-
tung zu. In Öffentlichkeit und Freizeit
wurden von den Befragten fast nur Män-
ner (Bekannte und Unbekannte) benannt
und in der Arbeitswelt beide Geschlech-
ter.

Das Risiko, Opfer von Gewalthand-
lungen zu werden, ist für Männer in der
Kindheit und Jugend sehr viel größer
als im Erwachsenenleben

Über Gewaltwiderfahrnisse in der Kind-
heit und Jugend berichteten knapp 86 %
aller befragten Männer. Dies liegt weit
über den Ergebnissen im Erwachsenen-
alter.

Die Befunde der Studie zeigen sehr deut-
lich, dass es sich in der Kindheit und Ju-
gend besonders um körperliche und psy-
chische Gewalthandlungen handelte.

ø Ca. 60 % der Männer gaben an, in ihrer
Kindheit und Jugend geschlagen, geohr-
feigt, getreten, schikaniert, eingeschüch-
tert oder gedemütigt worden zu sein.

ø Ca. 42 % wurden belästigt oder be-
droht, bzw. berichteten, dass sie von Äl-
teren oder Erwachsenen über Dinge in-
formiert wurden, die sie belasteten, aber
niemandem erzählen durften.

ø 19 % wurden überfallen, beraubt oder
bestohlen.

ø Jeder sechste Mann hat in dieser Zeit
körperliche Verletzungen erlitten.

ø Jeder achte Mann ist erpresst oder zu
etwas gezwungen worden.

ø Jeder neunte Mann wurde mit der Waf-
fe bedroht oder verletzt.

Obwohl die befragten Männer von sexu-
alisierten Gewalthandlungen deutlich
weniger berichteten, wurden sie jedoch
in allen Schweregraden und Varianten
dargestellt, die von ungewollten, un-
angenehmen Berührungen bis hin zu

in die Bereiche Öffentlichkeit/Freizeit,Ar-
beitswelt und Lebensgemeinschaften.

Ausgewählte Einzelbefunde

Gewalthandlungen werden von
Männern unterschiedlich aufgefasst
und beschrieben

Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass
Gewalthandlungen nicht von allen Män-
nern gleichermaßen wahrgenommen
und erzählt wurden. „Bestimmte Ge-
waltformen sind so normal im Männer-
leben, dass sie nicht als Gewalt wahrge-
nommen werden und dadurch auch nur
begrenzt erinnert werden [...] z. B. kör-
perliche Gewalt in der Öffentlichkeit,
die als normale Auseinandersetzungen
wahrgenommen werden. Andere Ge-
waltformen sind so tabuisiert, dass sie
entweder nicht erinnerbar sind oder die
betroffenen Männer nicht über sie be-
richten [...] insbesondere bei der sexuali-
sierten Gewalt“ (Kurzfassung, S. 5).

Die Mehrzahl der Täter/innen
sind Männer

Für Gewaltwiderfahrnisse 2 in der Kind-
heit und Jugend wird als Ergebnis fest-
gehalten: „Sowohl in Öffentlichkeit und
Freizeit als auch in Schule und Ausbil-
dung werden in der überwiegenden
Mehrheit männliche Täter benannt (et-
wa fünf von sechs). Im Gegensatz dazu
sind männliche und weibliche Täter und
Täterinnen innerfamiliär fast gleichge-
wichtig verteilt“ (Kurzfassung, S. 7).

Zu Widerfahrnissen im Erwachsenenal-
ter zeigen die Ergebnisse folgendes dif-
ferenzierendes Bild,wobei im Bereich der
Lebensgemeinschaften aufgrund der De-
finition 3 lediglich Frauen benannt wur-
den.

ø Bei körperlichen Gewalthandlungen
in der Öffentlichkeit und Freizeit sind
90 % der Täter männlich (davon 2/3 un-
bekannt). In der Arbeitswelt sind die Täter
hauptsächlich männliche Kollegen.

ø Im Bereich der psychischen Gewalt in
der Öffentlichkeit und Freizeit sind 90 %,

schwersten Vorfällen reichen. Auch ga-
ben viele der Befragten an, sexuell belä-
stigt worden zu sein.

Körperliche Gewalthandlungen im
Erwachsenenalter werden überwiegend
im Bereich Öffentlichkeit und Freizeit
verübt.

Während im Bereich Öffentlichkeit und
Freizeit körperliche Gewalthandlungen
dominieren (bis zu zwei Drittel der Be-
fragten berichteten über körperliche Ge-
walt), wurde hiervon im Bereich der Ar-
beitswelt lediglich von 5 % der Männer
berichtet. Dabei sind vor allem jüngere
Männer zwischen 18 und Mitte 20 von
körperlichen Gewaltwiderfahrnissen be-
troffen. Mit steigendem Alter nehmen
sie deutlich ab.

Benannt wurden von den Befragten z. B.
Drohungen körperlich angegriffen oder
verletzt zu werden,bzw.,dass sie wütend
weggeschubst wurden. Drei bis fünf
Prozent gaben an, dass sie getreten, ge-
stoßen, hart angefasst etc. wurden. Le-
diglich 1 % der Männer berichtete, dass
sie verprügelt oder zusammengeschla-
gen worden sind.

Im Bereich Arbeitswelt berichteten die
Befragten von wütendem Wegschubsen
bzw. von Drohungen,sie körperlich anzu-
greifen oder zu verletzen. Über tätliche
Angriffe wurde nur von Einzelnen berich-
tet.

Pilotstudie – „Gewalt gegen Männer“

Fußnoten:
2 Gewaltwiderfahrnis bezeichnet den Vorfall von gegen
eine Person gerichteter Gewalt. Dabei baut die Bezeich-
nung semantisch auf dem Begriff der Erfahrung auf,
benennt aber durch das Wort „wider“ klar, dass es sich
nicht um ein positives Erlebnis handelt, sondern um
etwas gegen die Person Gerichtetes (vgl. Kurzfassung,
S. 5).

3 Da fast alle befragten Männer in Lebensgemein-
schaften mit einer weiblichen Partnerin leben bzw.
lebten, beziehen sich die Ergebnisse nur auf heterose-
xuelle Partnerschaften.
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Hier fehlt noch das allgemeine Ergebnis
zu körperlicher Gewalt in Lebensge-
meinschaften: ist das Ergebnis Gewalt
von Frauen an Männern in Lebensge-
meinschaften das einzige Ergebnis da-
zu?

Sehr kontrovers sind die Ergebnisse zu
körperlicher Gewalt, die an Männern
von ihrer Partnerin verübt wird. „Hier
reichen die Standpunkte von ‚nicht
vorstellbar‘ und demnach nicht existent
in einer männlich dominierten Gesell-
schaft bis hin zu Aussagen,dass Männer
ähnlich häufig häusliche Gewalt erfah-
ren wie Frauen“ (Kurzfassung, S. 10).

Festzustellen ist, dass Männer in Part-
nerschaften jede Form der Gewalt be-
nannt haben, bis hin zu systematischen
Misshandlungen. Dabei gaben 5 % der
Männer an, mindestens einmal verletzt
worden zu sein bzw. Angst gehabt zu
haben, ernsthaft oder lebensgefährlich
verletzt zu werden. Niemand der be-
fragten Männer hat allerdings berich-
tet, die Polizei gerufen zu haben.

Psychische Gewalthandlungen
im Erwachsenenalter dominieren
in der Arbeitswelt

25 % der befragten Männer berichteten
insgesamt von psychischen Gewalt-
widerfahrnissen in den letzten fünf
Jahren. Dabei fanden diese Gewalt-
widerfahrnisse zu 50 % im Bereich der
Arbeitswelt statt.

Die Ergebnisse zeigen:
ø Jeder achte Mann ist von Vorgesetzten
oder Kolleg/innen schwer beleidigt,
eingeschüchtert oder aggressiv ange-
schrieen worden.

ø Jeder elfte Mann wurde verleumdet
oder hat erlebt,dass Schlechtes über ihn
verbreitet wurde.

ø Jeder zwölfte Mann wurde lächerlich
gemacht, gehänselt, abgewertet oder
gedemütigt.

Aber: „Mobbing im Sinne einer regel-
mäßigen Schikane, die letztlich zum
Ausschluss aus dem Arbeitszusammen-

hang führt, liegt offensichtlich nur bei
einem Teil der berichteten Widerfahr-
nisse vor. Genauere Zahlen hierzu liefert
die Studie nicht [...]“ (Kurzfassung, S. 9).

Im Bereich von Öffentlichkeit und Frei-
zeit berichteten lediglich drei bis fünf
Prozent der befragten Männer von psy-
chischen Gewaltwiderfahrnissen. Dabei
wurden ähnliche Gewalthandlungen
wie im Bereich der Arbeitswelt benannt.

Im Gegensatz hierzu zeigten sich psy-
chische Gewalthandlungen in einer
Partnerschaft sehr unterschiedlich. Hier
bezog sich ein wesentlich höherer Anteil
der Nennungen auf soziale Kontrolle als
auf psychische Angriffe, Demütigungen
und Beleidigungen.

Dabei zeigen die Ergebnisse:
ø Ca. 19 % der Befragten gaben an, dass
ihre Partnerin eifersüchtig ist und den
Kontakt zu anderen unterbindet.

ø Ebenso viele wurden von ihrer Partne-
rin kontrolliert, was sie tun und wohin
sie gehen.

ø Bei 4–8 % der befragten Männer wur-
den durch die Partnerin E-Mails, Post
und Telefonanrufe kontrolliert, der Kon-
takt zu Freunden und Bekannten unter-
bunden sowie ihnen vorgeschrieben,
was sie zu tun und zu lassen haben.

Sexualisierte Gewalt gegen Männer
ist tabuisiert

Sexualisierte Gewalt gegen Männer ist
eher tabuisiert, da viele der Befragten
sich anscheinend dafür schämen oder
sie nicht in Worte fassen können. Dem-
entsprechend zeigen sich hier keine
repräsentativen Ergebnisse, da nur we-
nige von sexuellen Gewaltwiderfahr-
nissen berichteten. Diese Gewaltwider-
fahrnisse sind dabei gleichermaßen auf
die drei Lebensbereiche Öffentlichkeit
und Freizeit, Arbeitswelt und Lebensge-
meinschaften verteilt.

Im Bereich der Öffentlichkeit und Frei-
zeit wurden sexuelle Gewalthandlun-
gen wie sexuelle Belästigung, Nötigung
bis hin zu Vergewaltigung benannt.

Im Bereich der Arbeitswelt wurde über
sexuelle Belästigung berichtet, außer-
dem über den Versuch, einen Mann zum
Geschlechtsverkehr zu zwingen.

Im Bereich der Lebensgemeinschaften
berichteten die Befragten, dass die Part-
nerin
ø ihm ihre sexuellen Bedürfnisse aufge-
drängt hat,

ø zu Handlungen gedrängt hat, die er
nicht wollte,

ø zu sexuellen Handlungen gezwungen
hat, die er nicht wollte.

Besonderen  Gewaltkontexten sind
nur eine kleinere  Gruppe von Männern
ausgesetzt

Die Ergebnisse der Pilotstudie zeigen,
dass Gewalt gegen Männer über die Le-
bensbereiche hinaus auch in bestimm-
ten ausgewählten Gewaltkontexten zu
finden ist.So ist davon auszugehen,dass
Männer Gewalt besonders in spezifi-
schen institutionellen Zusammenhän-
gen ausgesetzt sind, wie z. B. Gefängnis,
Krankenhaus, Psychiatrie, Heim oder
religiösen Gemeinschaften. Ebenso tra-
gen diskriminierte Bevölkerungsgrup-
pen wie Menschen mit Behinderungen,
ethnische Minderheiten und Homose-
xuelle ein erhöhtes Gewaltrisiko.

Besonders auffällig sind die Ergebnisse
für die Phase des Wehr- und Zivildien-
stes. Dabei liegen die Gewaltwiderfahr-
nisse besonders im Bereich der psychi-
schen Gewalt.

Hinsichtlich des Wehrdienstes wurden
als Ergebnisse festgehalten:

ø 59 % der Befragten gaben an, schi-
kaniert, gedemütigt, unterdrückt oder
schwer beleidigt worden zu sein.

ø 28 % gaben an, gezwungen worden zu
sein,etwas zu sagen oder zu tun,dass sie
nicht wollten.

ø Jeder Sechste ist eingesperrt,gefesselt
oder anderweitig in seiner Bewegungs-
freiheit eingeschränkt worden.
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sein, sondern Schwäche und Verletzbar-
keit als selbstverständliche Bestandteile
enthalten“ (Kongressbericht „Gewalt im
Leben von Männern und Frauen“ des
BMFSFJ vom 23. 09. 04. Diskussionsrunde
zur Pilotstudie „Gewalt gegen Männer“,
Seite 50).

Kongressbericht zur Tagung
„Gewalt im Leben von Männern
und Frauen – Forschungszugän-
ge, Prävalenzen, Folgen, Inter-
vention“

Bei der Tagung am 23. September 2004 in
Osnabrück wurden u.a. die Ergebnisse
der Studien „Lebenssituation, Sicherheit
und Gesundheit von Frauen in Deutsch-
land“, „Gewalt gegen Männer“ und „Ge-
meinsam gegen häusliche Gewalt“ vor-
gestellt und diskutiert. Weiterhin gab es
Statements aus Politik,Wissenschaft und
Praxis, u.a. zu den Themen „Entwicklun-
gen in der Methodologie von repräsen-
tativen Studien zum Thema Häusliche
Gewalt“, „Gewalt im Geschlechterver-
hältnis“, „Zur Weiterentwicklung der
Hilfeinfrastruktur“ und zum Thema
„Durch Veränderung lernen“.

Die Dokumentation ist im Internet unter
www.bmfsfj.de/Kategorien/Forschungs-
netz/forschungsberichte,did=26370.html
abrufbar.

Dabei beschränkten sich die Ergebnisse
auf Ereignisse, die „über das normale
Maß“ hinausgehen. Gewaltakte, die in
anderen Lebensphasen als solche wahr-
genommen werden, werden in der
Wehrzeit als dazu gehörend, gleichsam
„normal“ angesehen.

Der Zivildienst stellte für die Befragten
ein geringeres Risiko dar. Dieses Risiko
wird aber immer noch weit höher einge-
schätzt als das im zivilen Leben.

Fazit des Projektteams

Die Pilotstudie zum Thema „Gewalt ge-
gen Männer“ hat die große Bandbreite
und die Häufigkeit von Gewalthandlun-
gen gegen Männer aufgezeigt. Die Er-
gebnisse zeigen zugleich den großen
Forschungsbedarf zu diesem Problem-
bereich.

Für Mitarbeiter/innen des Sozialbereichs
wird die Konsequenz gezogen, dass es
wichtig ist, an den Ergebnissen anzuset-
zen und ein öffentliches Bewusstsein für
Gewalt gegen Männer zu schaffen. Da-
bei wird sowohl die öffentliche Aufklä-
rung über die Vielfalt und das Ausmaß
der Gewalt als auch der Aufbau eines
Hilfesystems für betroffene Männer,Kin-
der und Jugendliche als besonders wich-
tig eingeschätzt.

Die Autoren der Studie fordern außer-
dem, dass in der Gesellschaft ein Diskurs
über „Männlichkeit“ geführt und eine
Veränderung der dominanten Männlich-
keitsbilder forciert werden. Wie die Stu-
die zeigte, werden einige der Gewalt-
handlungen als „normal“ angesehen
bzw. einige als „nicht männlich“ ein-
gestuft, so dass Männer darüber nicht
sprechen können. Den Männern wird in
unseren gesellschaftlichen Strukturen
Verletzlichkeit nicht zugestanden. So „...
müsse ein anderes Männlichkeitsbild
vermittelt werden: Dieses sollte nicht
durch Schlagwörter wie ‚Indianer ken-
nen keinen Schmerz‘ gekennzeichnet

Pilotstudie – „Gewalt gegen Männer“
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„Gemeinsam gegen Gewalt“

Der Bericht„Gemeinsam gegen Gewalt“,
der bisher nur als tausendseitiges Ge-
samtpaket auf der Seite des BMFSFJ
eingestellt war, ist jetzt auch getrennt
in vier thematischen Bänden unter
www.wibig-uni-osnabrueck.de herunter-
zuladen. Das Inhaltsverzeichnis der Bän-
de erlaubt es, sich praktisch durch den
Text zu navigieren. Ebenfalls ist eine
Kurzfassung unter der gleichen Internet-
adresse zu beziehen.

Staat darf
Beschneidung verhindern

Nach einem BGH-Beschluss (Aktenzei-
chen: XII ZR 166/03) dürfen die Behörden
in Deutschland den Eltern das Sorge-
recht entziehen, wenn Genitalverstüm-
melung droht. Zu diesem Beschluss kam
es, als eine Mutter ihre 1998 geborene
Tochter zur Großmutter nach Gambia
bringen wollte, wo das Kind zur Schule
gehen sollte. Das Jugendamt befürchte-
te die Beschneidung des Mädchens und
griff ein. Der Bundesgerichtshof entzog
nun mit diesem Urteil der Mutter teil-
weise das Aufenthaltsbestimmungs-
recht ihrer Tochter und wies ihre Be-
schwerde ab. Die Beschneidung eines
Mädchens sei eine „grausame, folgen-
schwere und durch nichts zu rechtferti-
gende Misshandlung“, die mit dem Kin-
deswohl nicht zu vereinbaren sei.
Quelle: Artikel aus der Frankfurter
Rundschau vom 28. 01. 05. „Staat darf
Beschneidung verhindern“ von
Ursula Knapp.

Aktuelle Infos
Interdisziplinäre
Stalkingkonferenz

Interdisziplinäre Stalkingkonferenz am
06./07. 12. 2005 in Frankfurt am Main.
Führende Stalkingexpert/-innen aus Eu-
ropa stellen ihre Konzepte und wissen-
schaftliche Ergebnisse zum Umgang mit
Stalking vor. U. a. mit PhD, C. Forensic
Psychol. Lorraine Sheridan (University of
Leicester, Groflbritannien), Dr. Helmut
Fünfsinn (Abteilungsleiter Strafrecht,
Justizministerium Hessen),Prof.Dr.Hans
Georg Voß, Dipl.-Psych. Jens Hoffmann,
Dipl.-Psych. Isabel Wondrak (alle von
der AG Stalking, Technische Universität
Darmstadt).Themen der Konferenz wer-
den sein: Aktueller Forschungsstand zu
Stalking,Stalking und Häusliche Gewalt,
Stalking und Justiz,Beratung und Thera-
pie von Stalkingopfern, Psychologie der
Stalker, Therapie von Stalkern, Polizeili-
che Bedrohungsanalyse bei Stalking,
Vorhersage von Gewalt.
Aktuelle Infos zur Tagung finden Sie
unter www.stalkingkonferenz.de

Studienwoche „Häusliche
Gewalt – Partnerschaft im Fokus
von Wissenschaft und Praxis“

Studienwoche „Häusliche Gewalt – Part-
nerschaft im Fokus von Wissenschaft
und Praxis“ vom 12.–16. 09. 2005 an der
Uni Hamburg. Im Mittelpunkt stehen
die Ergebnisse der repräsentativen Stu-
die zur Gewalt gegen Frauen, der Pilot-
studie zur Gewalt gegen Männer, der
Evaluation des Gewaltschutzgesetzes,
der Interventionsprojekte und darüber
hinaus der landesspezifischen Vorge-
hensweisen sowie Erfahrungen und Eva-
luationen aus den nördlichen Bundes-
ländern. In der Studienwoche werden
Fragen nach den aktuellen wissen-
schaftlichen Erkenntnissen zur Beschrei-
bung und Erklärung von häuslicher
Gewalt, Vorgehensweisen von Polizei,

Aktelle Informationen
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Beschlüsse bei der interna-
tionalen Konferenz zur Überwin-
dung von häuslicher Gewalt
vom 17. bis 21. 03. 05 in Yaoundé,
Kamerun 

Fünf Tage lang haben sich Vertreter/in-
nen wichtiger Nichtregierungsorganisa-
tionen, kirchlicher Zusammenschlüsse
und der Basisbewegung aus Kamerun
und sechs weiteren Ländern Afrikas –
und Deutschland – des Themas „Häus-
licher Gewalt“ angenommen und dabei
nicht nur Analysen über die Entstehung
von Gewalt sowie beispielhafte Erfah-
rungen bei Ansätzen zu deren Überwin-
dung ausgetauscht, sondern auch ganz
konkret Aktionspläne für eine vernetzte
Arbeit entwickelt. Die Resolutionen der
Konferenz sind im Folgenden wiederge-
geben.Weitere Infos können Sie über das
Diakonische Werk der EKD, Stafflenberg-
straße 76, 70184 Stuttgart anfordern.

Einleitung

Am Ende der internationalen Konferenz
zur Überwindung häuslicher Gewalt –
Strategien für Theorie und Praxis, die
vom 17. bis zum 21. März 2005 in Yaoundé,
Kamerun stattfand, geben wir, die Teil-
nehmenden, als Repräsentantinnen und
Repräsentanten von Nichtregierungs-
organisationen, Basisbewegungen und
kirchlichen Zusammenschlüssen aus Ka-
merun, Äthiopien, Deutschland, Ghana,
Südafrika, dem Sudan, Uganda und Sim-
babwe die folgende Resolution ab:

Wir stellen fest, dass häusliche Gewalt
weltweit die am meisten verbreitete
Form von Gewalt gegen Frauen darstellt.
Dies wird jedoch von der Öffentlichkeit
nicht wahrgenommen und von Seiten
der Politik fehlt die Bereitschaft zu einer
unterstützenden Haltung, durch die
häusliche Gewalt geächtet und über-
wunden werden könnte.

Wir machen aufmerksam nicht nur auf
körperliche Folgen, sondern auch auf die
unsichtbaren seelischen Wunden, die
durch häusliche Gewalt bei den Betroffe-
nen verursacht werden.

Justiz, der Beratung und verschiedener
Interventionsprojekte sowie die Konse-
quenzen aus der Evaluation des Gewalt-
schutzgesetzes erörtert. Die Studien-
woche wird vom Institut für Krimino-
logische Sozialforschung (IKS), in Zusam-
menarbeit mit der Arbeitsstelle für wis-
senschaftliche Weiterbildung der Univer-
sität Hamburg, unter der Leitung von
Frau Dörte Marth (Psychologin, Krimino-
login) durchgeführt.
Das aktuelle Programm finden Sie unter:
www.rrz.uni-hamburg.de/kriminol/wel
come.htm.
Anmeldungen können unter der folgen-
den Adresse erfolgen: Universität Ham-
burg, Fachbereich Sozialwissenschaften,
Institut für Kriminologische Sozialfor-
schung, Allende-Platz 1, 20146 Hamburg
oder direkt unter Tel.: 040-42838-3329,
Fax: 040-42838-2328, E-Mail: bettina.
paul@uni-hamburg.de. Die Kursgebüh-
ren betragen 248 Euro. Bitte beachten
Sie, dass die Bewerbungsfrist für die Teil-
nahme am 15. Juli endet.

CD-ROM Frauennetze 2004/5

Die CD-Rom ist eine frauenpolitische Da-
tenbank der Frauenvernetzung. Sie um-
fasst über 4900 aktuelle Adressen aus
Beruf, Bildung, Wirtschaft, Politik, Kultur
und Frauenbewegung. Sie ist eine Res-
source für alle, die Ansprechpartnerin-
nen und Informationen zu Netzwerken,
Berufsverbänden, Gleichstellungsbeauf-
tragten, Frauenorganisationen, Initiati-
ven, Preisen, Zeitschriften, Bildungs- und
Beratungseinrichtungen etc. suchen.
Weitere Infos sind unter folgender Inter-
netadresse erhältlich: www.diemedia.
de/cd2004-5/cd2004-5.htm. Dort können
auch Bestellungen zum Preis von 26 Eu-
ro plus Versand abgegeben werden.

Wir erkennen, dass mehr Frauen durch
persönlich gegen sie gerichtete Gewalt
sterben als durch scheinbar größere Be-
drohungen wie Terrorismus und Krieg,
und dass die meisten weiblichen Opfer
von Mord und Totschlag durch ihre Part-
ner sterben.

Wir räumen dem Recht der Betroffenen
auf persönliche Sicherheit und persön-
lichen Schutz vor häuslicher Gewalt und
ihren Kindern größte Priorität ein.

Wir halten fest, dass die mutige Arbeit,
der Kampf und die Anwaltschaft von
Frauen und ihren Verbündeten das Ver-
ständnis für geschlechtsspezifische Ge-
walt, insbesondere häusliche Gewalt,
verändert und internationale Konventio-
nen und Vereinbarungen befördert hat,
in denen erstmalig das Recht von Frauen
auf ein Leben ohne Gewalt anerkannt
wird.

Als Teilnehmende dieser Konferenz ha-
ben wir zusammengearbeitet und wer-
den weiterhin aktiv häusliche Gewalt be-
kämpfen, daher bekennen wir uns zu
folgenden

Resolutionen

ø Wir fordern Regierungen dazu auf, in
ihre Rechtssysteme Reformen aufzuneh-
men, durch welche ein adäquater Um-
gang mit Menschenrechtsangelegen-
heiten einerseits sowie mit häuslicher
Gewalt andererseits möglich wird.

ø Wir fordern dazu auf, unterstützende
Gesetze und ratifizierte Konventionen zu
Menschenrechten und gegen häusliche
Gewalt zu implementieren.

ø Wir fordern dazu auf, Frauen, Kinder
und Männer darin zu bestärken, Wege
zur Überwindung von häuslicher Gewalt
zu finden und zu gehen. Wir sprechen
uns für ein Klima aus, in dem soziale Ver-
änderung möglich ist.

ø Wir fordern dazu auf, ein gesellschaft-
liches Klima zu schaffen, in dem sich der
politische Wille zur Ächtung und Ab-
schaffung von häuslicher Gewalt entfal-
ten kann.

Aktuelle Informationen
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Radio und Fernsehen ein Bewusstsein für
häusliche Gewalt und die Notwendigkeit
ihrer Überwindung schaffen.

„Train-the-Trainer“-Seminare
zu Gewalt gegen Frauen und
Gesundheitsversorgung

Auch wenn ein Workshop, der sich an
Mitarbeiterinnen aus Frauenhäusern
richtete, bereits stattgefunden hat, bie-
ten auch die verbleibenden zwei Semi-
nare noch die Möglichkeit für Netzwerk-
partner/innen aus dem medizinischen
und sozialen Bereich, ihre Kenntnisse zu
der Thematik zu vertiefen. Nähere Infor-
mationen erhalten sie unter www.ifg.tu-
berlin.de/projekte/signal bzw. bei Frau
Hildegard Hellbernd, Tel.: 030-314-73256,
hellbernd@ifg.tu-berlin.de.

ø Wir fordern traditionelle Oberhäupter
dazu auf, kulturelle Praktiken durch wel-
che häusliche Gewalt befördert wird
wie etwa die Zahlung eines Brautprei-
ses, erzwungene Ehen, Weiterverheira-
tung von Witwen innerhalb der Ver-
wandtschaft oder die Diskriminierung
von Witwen in Frage zu stellen.

ø Wir appellieren an das Gewissen der
Hüterinnen und Hüter von Kultur, an
traditionelle Führungspersönlichkeiten
oder Geheimbünde und andere, die mit
Praktiken, Traditionen oder Glaubens-
grundsätzen zu tun haben,welche häus-
liche Gewalt befördern, sie mögen diese
Praktiken überdenken und korrigieren.

ø Wir setzen uns dafür ein, Interven-
tionsprogramme zur Stärkung von Fa-
milien zu konzipieren und umzusetzen.

ø Wir setzen uns dafür ein, Kontroll- und
Evaluierungssysteme für die Umsetzung
von Gesetzen und Konventionen zur
Überwindung von häuslicher Gewalt
und die damit in Beziehung stehenden
Menschenrechtsabkommen anzuwen-
den.

ø Wir setzen uns ein für die Vernetzung
professioneller Gruppierungen, medizi-
nischer und juristischer Vereinigungen
zum Informations- und Ideenaustausch,
insbesondere zur Verbesserung von Er-
ziehung und Gesetzgebung. Wir vernet-
zen uns zu einem Informations- und Ide-
enaustausch über häusliche Gewalt und
andere Menschenrechtsthemen.

Die Teilnehmenden dieses Workshops
rufen außerdem dazu auf,

ø dass religiöse Organisationen in der
gesellschaftlichen Ächtung häuslicher
Gewalt eine beispielgebende Rolle spie-
len mögen. Die Legitimierung von Ge-
schlechterhierarchien und häuslicher
Gewalt durch Heilige Schriften darf
nicht fortgesetzt werden.Einseitige Aus-
legungen von Bibeltexten müssen dies-
bezüglich in Frage gestellt werden

ø dass die Medien durch eine verant-
wortliche Berichterstattung in Presse,
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Manfred Oehmichen, Hans-Jürgen
Kaatsch, Hartmut A.G. Bosinski (Hg.):
Gewalt gegen Frauen und Kinder. Be-
standsaufnahme-Diagnose-Präven-
tion. Band 32 der Reihe „Research in
Legal Medicine (Rechtsmedizinische
Forschungsergebnisse)“
im Verlag Schmidt-Römhild, Lübeck,
November 2004.
Frauen und Kinder sind schon immer vor-
rangig als Opfer roher Gewalt besonders
gefährdet gewesen, alleine schon auf-
grund ihrer körperlichen Unterlegenheit.
Es besteht kein Zweifel daran, dass ohne
materielle und persönliche Hilfe viele
Opfer nicht nur verlassen, sondern auch
verloren sind, da sie sich selber oftmals
aus dem familiären Kreis der Gewaltein-
wirkung nicht befreien können. Zurzeit
bestehen in Deutschland auf verschiede-
nen Ebenen (Bundesregierung, Ministe-
rien, Polizei, Justiz, soziale Organisatio-
nen, Frauenverbände usw.) Aktivitäten,
um aus unterschiedlichen Richtungen
Gewalt zu reduzieren und Opfer zu
schützen. Das vorliegende Buch reiht
sich ein in dieses Ansinnen, wobei als
Schwerpunkt die dringende Notwendig-
keit einer zusätzlichen medizinischen
Vernetzung angestrebt wird (gekürzte
Pressemitteilung des Verlags).

Rat für Kriminalitätsverhütung
in Schleswig-Holstein (Hg.):
Häusliche Gewalt und Migration.
Abschlussbericht der Arbeitsgruppe 17.
Kiel, August 2003.
Die vorliegende Broschüre zeigt die Er-
gebnisse einer Fragebogenaktion von
Migrationsstellen auf und gibt Empfeh-
lungen zur Verbesserung der Arbeit mit
Migrant/innen. Zu beziehen ist die Bro-
schüre über die E-Mail: rfk-sh@im.land
sh.de.

Bundesministerium für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend (Hg.): Sexuelle
Übergriffe in Psychotherapie, Psychia-
trie und psychologischer Beratung.
Berlin 2004.
Die vorliegende Broschüre informiert
umfassend und prägnant über das The-
ma und zeigt Wege der Beratung auf.
Zu beziehen ist die Broschüre über die E-
Mailadresse: publikationen@bundesre-
gierung.de oder über die Internetadresse:
www.bmfsfj.de.

Arbeitskreis Häusliche Gewalt bei
der Ärztekammer Niedersachen (Hg.):
Betrifft: Häusliche Gewalt. Informa-
tionen und Arbeitshilfen für
Ärztinnen und Ärzte.
Hannover 2004.
Die in dieser Arbeitshilfe zusammenge-
stellten Informationen richten sich an
Ärztinnen und Ärzte, die eine wichtige
Schnittstelle in der Interventionskette
gegen häusliche Gewalt sind. Akut von
häuslicher Gewalt betroffene Frauen su-
chen, wie auch die Prävalenzstudie zeigt,
häufig die Hausärztin/den Hausarzt oder
die Notfallambulanz auf oder auch eine
gynäkologische oder kinderärztliche Pra-
xis. Sie deuten oftmals die häuslichen
Gewaltsituationen an, ohne dass es ge-
lingt,Genaueres zu erfahren.Das Ziel die-
ser Arbeitshilfe ist es, die Kompetenz von
Ärzt/innen sowohl in Diagnostik und
Therapie als auch Beratung und Ge-
sprächsführung von weiblichen Gewalt-
opfern zu verbessern. Zu beziehen ist die
Broschüre über den Arbeitskreis Häus-
liche Gewalt bei der Ärztekammer
Niedersachen, Berliner Allee 20, 30175
Hannover.

Literaturhinweise
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Marburger, Horst: SGB II
– Umsetzung von Hartz IV. Grund-
sicherung für Arbeitssuchende.
Kommentierte Textausgabe des Zweiten
Sozialgesetzbuches.ISBN:3-8029-7481-6.
In der Einführung wird die Systematik
des neuen Gesetzes und insbesondere
das sogenannte Arbeitslosengeld II dar-
gestellt. Die aktualisierte und erweiterte
2. Auflage bietet zusätzlich Erläuterun-
gen zu den viel diskutierten „Ein-Euro-
Jobs“ und zum Kinderzuschlag.

Marburger, Horst: SGB XII
– Die neue Sozialhilfe.
Textausgabe des Zwölften Sozialgesetz-
buches mit ausführlicher Kommentie-
rung. ISBN: 3-8029-7482-4.
„Die detaillierte Einführung mit der syn-
optischen Darstellung der Regelungen
im BSHG und im SGB XII bietet dem/r Le-
ser/in einen praxisorientierten Überblick
zur neuen Sozialhilfe und eignet sich
sehr als Arbeitshilfe für Mitarbeiter/in-
nen in Ämtern der Kommunen und bei
Sozialhilfeträgern sowie für alle, die sich
über das neue Recht einen Überblick ver-
schaffen wollen, um Rede und Antwort
stehen zu können.“ Das Zentralblatt für SV/ RV

Brühl/ Hoffmann: Sozialgesetzbuch
Zweites Buch (SGB II).
ISBN: 3-9809050-1-2.
Zu beziehen über:Albert Hoffmann,Karl-
Gördeler-Straße 124, 60320 Frankfurt/M.
Die Autoren legen mit dieser Veröffentli-
chung erste Erläuterungen vor, die zum
Ziel haben, vor allem Anspruchsberech-
tigte und deren Berater/innen,aber auch
Sozial- und Wohlfahrtsverbände über
Einzelheiten des Gesetzes zu informie-
ren. Dabei legen die Verfasser auch das
SGB II aus, was nach ihrer Einschätzung
konzeptionell sowie an vielen Stellen
handwerklich nicht gelungen ist. Für die
Beratungspraxis ist diese Veröffentli-
chung, in der auch der gesamte Geset-
zestext enthalten ist, sicher eine gute
Arbeitshilfe.

Hessisches Sozialministerium (Hg.):
Aktionsplan des Landes Hessen zur
Bekämpfung der Gewalt im häus-
lichen Bereich.
Kabinettsbeschluss vom 29.11.2004.
Der Aktionsplan zeigt eine Übersicht
über verschiedene Maßnahmen des
Landes Hessen zum Schutz und zur Hilfe
für die Opfer sowie zur Intervention ge-
gen Täter/innen. Zu beziehen ist der Ak-
tionsplan über Frau Elisabeth Leitschuh,
Tel.: 0611-817-2718, E-Mail: e.leitschuh@
hsm.hessen.de.

Hessisches Sozialministerium (Hg.):
Arbeitsmaterialien zum Aktionsplan
des Landes Hessen zur Bekämpfung
der Gewalt im häuslichen Bereich.
Kabinettsbeschluss vom 29.11.2004.
Zur weiteren Ausführung des Aktions-
plans des Landes Hessen bieten diese
Arbeitsmaterialien Empfehlungen zur
Implementierung des Gewaltschutz-
gesetzes, Polizeiliche Handlungsleitlini-
en sowie fachliche Leitlinien der hessi-
schen Frauenhäuser, eine Liste der
Unterstützungseinrichtungen etc.. Die-
se Arbeitsmaterialien sind ebenfalls zu
beziehen über Frau Elisabeth Leitschuh,
Tel.: 0611-817-2718, E-Mail: e.leitschuh@
hsm.hessen.de.

Jubiläumsbroschüre
„20 Jahre Hexenhaus“
Das Hexenhaus in Espelkamp (NRW) leis-
tet seit 20 Jahren als Frauenberatungs-
stelle, -treffpunkt, -haus, -wohnen er-
folgreiche parteiliche Arbeit von Frauen
für Frauen. Dabei nahmen in den ver-
gangenen Jahren besonders die Themen
Gewalt gegen Frauen, Engagement für
Frauen und ihre Kinder in Krisensituatio-
nen und die Arbeit daran, dieses Thema
auch außerhalb der frauenpolitischen
Fachöffentlichkeit zu platzieren, eine
zentrale Bedeutung ein. Die Broschüre
liefert einen umfassenden Einblick in die
Arbeit des Hexenhauses und kann dort
direkt bezogen werden: Telefon: 05772-
97370, Fax: 05772-973711, E-Mail: Hexen-
haus-Espelkamp@t-online.de.

Der PARITÄTISCHE Thüringen (Hg.):
Arbeitsgelegenheiten – so geht’s! Zu-
sätzlich und gemeinnützig: Einsatz-
möglichkeiten in der Sozialwirtschaft.
Neudietendorf 2005.
Die vorliegende Broschüre zu dem neu-
en Instrumentarium des SGB II, die
Arbeitsgelegenheiten, bietet neben
grundlegenden Informationen eine Rei-
he von Best-Practice-Beispielen aus dem
PARITÄTISCHE Landesverband Thürin-
gen. Darüber hinaus werden praktische
Handreichungen für die Zusammenar-
beit von Trägern bei der Einrichtung von
Arbeitsgelegenheiten zur Verfügung
gestellt. Zu beziehen ist die Broschüre
über:Der PARITÄTISCHE Thüringen,Berg-
str. 11, 99192 Neudietendorf, oder über
das Internet: www.paritaet-th.de.

Internetinformationen zu Hartz IV:
www.bundesregierung.de/hartzIV
www.erfolg.sgb2.info
www.arbeitsmarktreform.de

Sigrid Ormeloh & Nicola Schlier:
Hart [z] IV Kochbuch, ein Kochbuch
für harte Zeiten
„Das Kochbuch zeigt, wie sich kulinari-
sche Gelüste auch mit wenig Geld le-
gal befriedigen lassen.“ Die Autorinnen
haben „bewährte Rezepte aus der Not-
macht-erfinderisch-Küche zusammen-
getragen". Die Gerichte sind ansprech-
end und appetitanregend fotografiert.
Das Motto des Buches ist: „Sind die Zei-
ten auch hart(z): Wir genießen trotz-
dem.“ Das Kochbuch passt in jede Frau-
enhausküche und kann als Anregung für
die Bewohnerinnen dienen. Das Buch ist
zum Preis von 12 Euro zu beziehen beim
Lumica Verlag, Berlin, Krausnickstr. 11,
10115 Berlin, E-Mail: info@hartz-IV-koch-
buch .de. Wenn bei der Bestellung ange-
geben wird, woher die Information
stammt, schickt der Verlag das Buch oh-
ne Berechnung von Versandkosten.
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Niedersächsisches Ministerium für
Soziales, Frauen, Familie und Gesund-
heit (Hg.): Informationen für die Bera-
tungspraxis: Stalking. Wie sich Opfer
von Belästigung und Bedrohung
schützen können.
Diese kostenlose Informationsbroschüre
gibt einen ersten Einblick in das Thema
Stalking. Dabei geht es darum, den Be-
griff des Stalkings zu klären, wer die Tä-
ter sind und was sie wollen, aber auch
darum, Hilfestellung zu geben und die
rechtlichen Möglichkeiten aufzuzeigen.
Die Broschüre ist zu beziehen über das
Niedersächsische Ministerium unter
www.ms.niedersachsen.de

Frauen helfen Frauen e.V. Rostock
(Hg.): Schwerpunktthema „Stalking“.
Newsletter „CORAktuell“, 4. Ausgabe,
März 2005.
Der Newsletter „CORAktuell“ bietet im-
mer interessante und aktuelle Informa-
tionen zu den Themen „Häusliche Ge-
walt“, „Arbeit mit und für Frauen“ etc..
Die neueste Ausgabe beschäftigt sich
schwerpunktmäßig mit dem Thema
Stalking. Inhalte des Newsletters sind
allgemeine Infos zur Thematik sowie Li-
teraturtips und Links.
Nähere Informationen über www.fhf-ro
stock.de

Deutsches Institut für Menschen-
rechte; Volkmar Deile u.a. (Hg.): Jahr-
buch Menschenrechte. Schwerpunkt:
Frauenrechte durchsetzen! 
Frankfurt 2004.
Frauen sind global nach wie vor benach-
teiligt, wenn es um den Zugang zu Bil-
dung und Erwerbsarbeit, die Verteilung
von Einkommen, den Zugang zu Res-
sourcen sowie die Beteiligung an poli-
tischen, wirtschaftlichen und sozia-
len Entscheidungsprozessen geht. Das
Schwergewicht der Artikel in diesem
Jahrbuch gilt der Durchsetzung der
Menschenrechte von Frauen. Anhand
ausgewählter Themen und Länder wer-
den beispielhaft Problemkreise analy-
siert und auch Erfolge geschildert. Ein
brennendes Thema bleibt dabei Gewalt
gegen Frauen. Dieser siebte Jahrbuch-
Band bietet als Neuerung einen stich-

wortartigen Berichtsteil über men-
schenrechtsrelevante Ereignisse der zu-
rückliegenden zwölf Monate.

Ergebnisse der ersten Umfrage unter
Gynäkologen zur Situation
beschnittener Mädchen und Frauen
in Deutschland 
Unicef hat in Zusammenarbeit mit dem
Berufsverband der Frauenärzte e.V. und
Terre des Femmes erstmals eine Studie
zur Situation beschnittener Frauen und
Mädchen in Deutschland erarbeitet. Be-
fragt wurden insgesamt 493 Gynäko-
log/innen. In der Broschüre „Schnitte
in Körper und Seele“ (Redaktion Astrid
Prange) wurden die Ergebnisse nicht
nur zusammengefasst, sondern auch
mit Informationen über das Thema Be-
schneidung weltweit ergänzt. Heraus-
geber des Hefts ist das Deutsche Komi-
tee für Unicef e.V., Bereich Grundsatz
und Information, Höninger Weg 104,
50969 Köln, Tel.: 0221/ 93650-0, E-Mail:
info@unicef.de

Im Rahmen der Jahreskampagne 2004
–2006 von TERRE DES FEMMES
erschien im Oktober 2004 das Buch zur
Kampagne „Tatmotiv Ehre“ in der TDF-
Reihe „Nein zu Gewalt an Frauen“. Dar-
in werden die Hintergründe sowie die
verschiedenen Arten von Verbrechen im
Namen der Ehre in einzelnen Ländern
untersucht.Betroffene schildern ihre Er-
fahrungen und internationale Kampag-
nen gegen diese Verbrechen werden
vorgestellt. Das Buch ist zu beziehen
über eilaktion@frauenrechte.de
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Weitere Planung
des Monitoring zu SGB II

In der ersten Phase des Monitoring der
Wirkungen von SGB II auf Frauenhausbe-
wohnerinnen und Frauenhäuser hat sich
gezeigt, dass in den Argen und Options-
kommunen noch keine Routine herrscht.
Neben gravierenden Problemen, die auf
Defiziten in den gesetzlichen Regelun-
gen beruhen und einer fehlerhaften An-
wendung des Rechts beruhen, waren vor
allem Probleme in der Organisation der
Arge und in den Arbeitsabläufen zu be-
obachten. Daher wird es noch eine Inter-
viewrunde mit den ausgewählten Frau-
enhäusern im Mai 2005 geben, um auch
die Entwicklung von Konzepten und die
Verbesserung der Praxis im Alltag ein-
fangen zu können.

Mit der Auswertung des gesamten Ma-
terials, das in den fünf Monaten gesam-
melt wurde,

ø sollen Kernprobleme identifiziert wer-
den, die von Frauenhauskoordinierung
e.V. aufgegriffen und juristisch bearbei-
tet werden. Damit sollen Argumenta-
tionshilfen für Frauenhausmitarbeiterin-
nen entwickelt werden. Diese Argumen-
tationshilfen werden auszugsweise auf
der Homepage von Frauenhauskoordi-
nierung veröffentlicht und 2006 in ei-
nem Rechtshilfeinfo zu SGB II zusam-
mengeführt, dem vergleichbar, das Frau-
enhauskoordinierung e.V. für das BSHG
herausgegeben hat. Darin sollen auch
beispielhafte Lösungsansätze dokumen-
tiert werden.

ø soll ein einfach zu handhabendes Do-
kumentationsverfahren entwickelt wer-
den, mit dem Frauenhausmitarbeiterin-
nen die Praxis der Umsetzung von SGB II
fortlaufend festhalten können.
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Dieses Verfahren soll bis Ende 2005 auch
von der wissenschaftlichen Begleitung
bundesweit ausgewertet werden. Dazu
bitten wir möglichst viele Frauenhäuser
um Mitwirkung. Ab September soll da-
mit begonnen werden. Die Dokumenta-
tionsbögen, die auch im Newsletter vor-
gestellt werden, sollten monatlich an die
wissenschaftliche Begleitung bzw. an
Frauenhauskoordinierung e.V.übersandt
werden. Sie werden dann ausgewertet.
Vorgesehen ist, die aktuellen Ergebnisse
jeweils auf der Website von Frauenhaus-
koordinierung e.V. einzustellen und im
Newsletter fortlaufend darüber zu be-
richten. Gleichzeitig werden die Ergeb-
nisse immer wieder auch in die bundes-
weite Diskussion eingegeben, wie z. B. in
die Bund-Länder-Arbeitsgruppe „Häusli-
che Gewalt“. Außerdem wird es im Fach-
forum zur Arbeit im Frauenhaus, das im
November in Berlin-Erkner stattfinden
wird, die Gelegenheit geben, mit Exper-
tinnen die Erfahrungen der Umsetzung
von SGB II im Frauenhaus zu diskutieren.

Erfahrungen im Frauenhaus
mit der Umsetzung des Gewalt-
schutzgesetzes

Die Bundesregierung hat eine Begleit-
studie zur Umsetzung des Gewaltschutz-
gesetzes in Auftrag gegeben. Die Ver-
öffentlichung der Ergebnisse wird im
Herbst erwartet. Die Ergebnisse sollen
auch in der Bund-Länder-Arbeitsgruppe
„Häusliche Gewalt“ diskutiert werden.

Aus Sicht von Frauenhauskoordinierung
e.V. und der wissenschaftlichen Beglei-
tung sollten in diese Diskussion auch die
aktuellen Erfahrungen der Frauenhäuser
mit dem Gewaltschutzgesetz einfließen.
Für Frauenhauskoordinierung e.V. hatte
Dr. Brigitte Sellach kurz nach der Einfüh-
rung des Gewaltschutzgesetzes mit ei-
ner Telefonumfrage bei ausgewählten
Frauenhäusern bundesweit die bis dahin
vorliegenden Erfahrungen zusammen-

News von der WB

News von der Wissenschaftlichen Begleitung
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getragen. Zum Zeitpunkt der Befragung
hatten allerdings noch nicht viele Frau-
enhausmitarbeiterinnen schon Frauen
bei zivilrechtlichen Maßnahmen bera-
ten oder sie auf ihrem Weg durch das
Verfahren begleitet. Ein zentrales Pro-
blem damals war,dass die Frauen häufig
zu kurz im Frauenhaus waren, um das
Verfahren verfolgen zu können.Wir wol-
len die Telefonumfrage daher wiederho-
len, um aktuelle Erkenntnisse aus der
Praxis der Frauenhäuser zu gewinnen
und in die Diskussion einzuführen.

Wir bitten Frauenhausmitarbeiterinnen
bzw. Träger von Frauenhäusern, die
Frauen begleitet haben – nur zeitweise
oder auch in allen Stadien des Verfah-
rens – bei Frauenhauskoordinierung e.V.
E-Mail: frauenhaus@paritaet.org oder
bei der wissenschaftlichen Begleitung E-
Mail:sellach@gsfev.de ihr Interesse an ei-
nem Telefoninterview zu bekunden. Die
Interviews werden ca. 30 Minuten in An-
spruch nehmen.

Bitte entscheiden Sie sich bald, damit
wir noch vor der Sommerpause Kon-
takt zu Ihnen aufnehmen können.

Nächster Newsletter

Der nächste Newsletter erscheint vor-
aussichtlich im November diesen Jahres.
Schwerpunkt der Ausgabe wird das The-
ma „Stalking“ sein. Fast jede Frau wird
nach der Trennung von ihrem ehemali-
gen Lebensgefährten weiterhin verfolgt
und belästigt. Stalking ist somit auch in
der Frauenhausarbeit ein aktuelles The-
ma.

Darüber hinaus berichten wir wieder
über den aktuellen Stand des Monito-
ring.
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